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Patchwork-Religiosität – ein Thema von
bleibender Aktualität. Patchwork-Glaube
ist eine Gestalt heutiger Religionsfaszina-
tion. Immer mehr Menschen praktizieren
einen überaus individuell geprägten, aus-
wählenden Religionsvollzug. Sie schöpfen
in Sachen Religion aus verschiedenen
Quellen, vermeiden die Beheimatung in
einer einzigen Tradition und weichen vor
endgültigen Festlegungen aus. Einzelne
religiöse Elemente und Rituale werden
aus ihren ursprünglichen Zusammenhän-
gen „entwendet” und in lebenspraktischer
Hinsicht aufgegriffen und ausprobiert.
Verschiedenes wird miteinander verbun-
den und vermischt: japanische und chine-
sische Heilungspraktiken, buddhistische
Meditation, schamanistische Ekstasetech-
niken, mit religiösen Versprechen aufgela-
dene alternative Therapieangebote usw.
Soziologen sprechen von „Religions-Bri-
colage” oder vom religiösen Flickentep-
pich. Zahlreiche gebildete Menschen in
westlichen Gesellschaften, auch zahlrei-
che Mitglieder unserer Kirchen, zeigen
sich fasziniert vom Fremden und Unbe-
kannten, zum Beispiel vom Buddhismus.
Nur bei wenigen entwickelt diese Faszi-
nation eine Kraft, die zur Bekehrung führt.
Die Buddhismusbegeisterung ist groß, die
Anzahl der Konversionen bleibt gering.
Heutige Religionsfaszination verkennt
den bindenden Charakter der religiösen
Überlieferung und versteht Religionen
und Weltanschauungen anders als diese
sich selbst verstehen. Die spielerisch
ästhetische Annäherung an religiöse Ri-
tuale kann ein erster Schritt zu einer tiefe-
ren Bindung sein, muss es aber nicht.
Die Sozialgestalt von Patchwork-Religio-
sität zeigt sich weniger in festen Gruppen-
bildungen, sie ist vielmehr als Netzwerk
organisiert, das nur lockere Verbundenheit

ermöglicht. An verbindlich gestalteter Ge-
meinschaft und einer kontinuierlichen
Glaubensvergewisserung durch symboli-
sche Handlungen besteht kein Interesse.
Ein punktuelles Zusammenkommen, ein
Kommen und Gehen ist kennzeichnend.
Patchwork-Religiosität spielt sich in Netz-
werken und Szenen ab. Sie ist als „Publi-
kum“ und „Kundschaft“ organisiert. Die
Kraft ihrer Gemeinschaftsbildungen ist be-
grenzt, ebenso ihr Beitrag zur religiösen
Identitätsbildung. 
Erst eine Lebenswelt, die durch weltan-
schaulich-religiöse Vielfalt gekennzeich-
net ist, hat Patchwork-Glauben möglich
gemacht. Religionsfreiheit, Migrationspro-
zesse, moderne Kommunikationsmedien,
religiöser Tourismus, ein neu erwachtes
Sendungsbewusstsein nichtchristlicher
Religionen und neuer religiöser Bewegun-
gen verstärken den kulturellen Austausch
und tragen zur Pluralisierung religiöser
Orientierungen bei. Die Globalisierung ist
nicht allein ein ökonomisches, sondern
auch ein religiöses Phänomen. Sie schafft
universale Gleichzeitigkeit und lässt die
Menschen aus der Raumdimension sozu-
sagen herausfallen. Patchwork-Glaube ist
Teil des heutigen religiösen Pluralismus,
zugleich Protest gegen die Rationalitäts-
dominanz unserer Kultur, Einspruch gegen
das geheimnisleere Wirklichkeitsverständ-
nis der Moderne und den kirchlichen und
theologischen Arrangements mit ihm. Die
anhaltende Nachfrage nach spirituellen
Erfahrungen deutet gleichermaßen auf
elementare Bedürfnisse wie auf unüber-
sehbare Defizite der modernen Kultur hin. 
Patchwork-Religiosität antwortet auf Er-
müdungserscheinungen rationaler Welt-
bewältigung und artikuliert den spirituel-
len Hunger der Menschen. Die Suchbe-
wegungen zielen auf außergewöhnliche
Ergriffenheitserfahrungen, auf Kommuni-
kation mit dem Göttlichen, Selbstfindung,
Körpererfahrung, Bewusstseinserweiterung,
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Erleuchtung. Der weitgehende Ausfall ei-
ner gelebten christlichen Spiritualität un-
terstützt die Empfänglichkeit für religiöse
Alternativen. So lassen sich viele Zeitge-
nossinnen und Zeitgenossen die Hände
lieber von einem Reiki-Meister als von ei-
ner Pfarrerin oder einem Pfarrer auflegen. 
Patchwork-Religiosität profitiert von den
antiinstitutionellen Affekten der Men-
schen und steht im Zeichen der Verarbei-
tung religiöser Vielfalt. Sie erkennt in der
Vielzahl religiöser Traditionen Sprach-
spiele, die sich auf die eine Erfahrung des
Göttlichen beziehen. Theistische religiöse
Konzeptionen werden meist dezidiert ab-
gelehnt. Man ist darum bemüht, eine
nichttheistische, in vielen Fällen nach-
christliche religiöse Erfahrung zu vermit-
teln und schreibt zugleich die Kategorien
Emotionalität und Intuition groß. Die reli-
giöse Erfahrung zielt auf Überwindung
der Grenzen menschlichen Daseins, auf
die Entgrenzung des Ichs in ein kosmi-
sches Bewusstsein, ebenso auf die Revita-
lisierung archaischer Kulte und Riten. 
Was bedeutet Patchwork-Religiosität für
die Kirchen? Ist es angemessen, sie als
Zeichen einer neuen Aufmerksamkeit für
Religion zu werten, oder ist sie eine Mo-
deerscheinung, die das Fortschreiten von
Säkularisierungsprozessen nur vorüberge-
hend aus dem Blickwinkel drängt? 
Unabhängig davon, wie viel religiöse
Substanz der Patchwork-Religiösität zuge-
billigt wird, ist darauf hinzuweisen: Die
christlichen Kirchen haben einen Verkün-
digungsauftrag gegenüber Menschen, die
eine Spiritualität praktizieren, die sich ge-
genüber den traditionellen Religionen
verselbständigt hat. Sie werden dem Dia-
log mit Vertreterinnen und Vertretern von
Patchwork-Religiosität sowenig auswei-
chen wie dem Gespräch mit Angehörigen
anderer Religionen und mit konfessionslo-
sen Zeitgenossen. Hinter dem Phänomen
der Patchwork-Religiosität stehen unter-

schiedlich zu bewertende Ausdrucksfor-
men menschlicher Sehnsucht nach Selbst-
transzendenz: das ständige Suchen ohne
Ziel, die Überzeugung von einem heilen
Selbst, das durch Meditation und Therapie
gefunden werden kann, Vertrauen auf
apersonale kosmische Kräfte, Sehnsucht
nach dialogischer Gotteserfahrung und
Suche nach Wahrheit, Sinn und Heil. Reli-
giöse Suche kann in Offenheit und Ver-
schlossenheit gegenüber der göttlichen
Wirklichkeit geschehen. Die Bibel und
die christliche Tradition wissen etwas da-
von, dass auch der religiöse Mensch Gott
verfehlen und im Vollzug seiner Religio-
sität bei sich selbst bleiben oder seine
Freiheit verlieren kann, etwa durch die
Hingabe an umstrittene Führergestalten
und menschenverachtende Ideologien.
Weder ein Rationalismus, der Gott aus-
schließt, noch die antirationalistischen
Tendenzen von Patchwork-Religiosität
entsprechen dem christlichen Verständnis
von Mensch und Welt. Das mit Recht 
beklagte Erfahrungsdefizit kirchlichen Le-
bens lässt sich nicht durch kritiklose Hin-
gabe an unbestimmte religiöse Erfahrun-
gen bewältigen, deren weltanschaulich-
religiöse Implikationen vergleichgültigt
werden. Selbstesoterisierung ist keine
Strategie zur Überwindung von Selbstsä-
kularisierung. 
Natürlich muss es neue Inkulturationen
des Christlichen in den Kontext neuer Re-
ligiosität geben. Selbstverständlich darf es
einen individuellen Religionsvollzug ge-
ben. Christinnen und Christen können
von der Weisheit anderer Religionen ler-
nen. Eine evangeliumsgemäße Spiritua-
lität wird allerdings nicht darauf verzich-
ten, von der Nähe Gottes in Kreuz und
Auferweckung Jesu Christi zu reden und
sie erfahrbar zu machen. Sie wird den
Mut bewahren, die göttliche Wirklichkeit
mit „Du“ anzureden.  

Reinhard Hempelmann
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Die evangelische Weltanschauungsarbeit
ist wie auch die organisierte evangelische
Publizistik ein Kind der Inneren Mission.
Beide Arbeitsfelder sind untrennbar mit
dem Namen Johann Hinrich Wichern ver-
bunden. Vor 200 Jahren, am 21. April
1808, wurde der evangelische Theologe
und Begründer der Inneren Mission in
Hamburg geboren.1 Das Wichern-Ge-
denkjahr 2008 ruft mit vielfältigen Veran-
staltungen und Sonderpublikationen die
Verdienste, aber auch die Licht- und
Schattenseiten der sicherlich bedeutends-
ten sozialpolitischen Persönlichkeit der
evangelischen Kirche in Erinnerung.2 An
dieser Stelle soll aus gegebenem Anlass
besonders auf die praktisch-theologischen
Impulse Wicherns für das Zusammenwir-
ken von Diakonie, Innerer Mission, Volks-
mission, Apologetik und Publizistik einge-
gangen werden.3

„Wort und Tat“

Auf Wicherns Initiative geht die Einrich-
tung des Central-Ausschusses für die 
Innere Mission der Deutschen Evange-
lischen Kirche, einem Vorläufer des heuti-
gen Diakonischen Werkes, zurück.4 Die
organisierte Armenfürsorge, die Wichern
umfassend in Angriff nahm, war eine Re-
aktion auf die dramatische Lage, die sich
durch vielfältige Krisen akut verschärft
hatte. Die Wirtschaft begann zu stagnie-

ren. Hinzu kamen Missernten und Hun-
gersnöte in der Zeit von 1845 bis 1847.
Die Industrielle Revolution (ca. 1760-
1850) brachte in Deutschland den vierten
Stand, das Proletariat, hervor. Nach 1850
prägte es sich vollständig aus. Die abhän-
gige Lohnarbeiterschaft umfasste den
Großteil der Bevölkerung. Ihr Einkommen
bewegte sich oft am Rand des Existenzmi-
nimums. Ein Massenpauperismus nie ge-
kannten Ausmaßes setzte ein. Städtische
und ländliche Unterschichten, die unauf-
haltsam anwuchsen, standen vor der ma-
teriellen Verelendung. Doch die Kirche
blieb weitgehend stumm und übernahm
die Position des distanzierten Beobach-
ters. Sie versäumte es, sich auf die Seite
der Armen zu stellen, abgesehen von ein-
zelnen Pfarrern, die rasche Hilfe einfor-
derten. 
Die religiös-weltanschauliche Situation in
Deutschland begann sich Mitte des 19.
Jahrhunderts grundlegend zu wandeln.
Dies hing auch mit veränderten religions-
rechtlichen Bedingungen zusammen. So
konnten in dieser Zeit religiöse Bewegun-
gen angelsächsischen Ursprungs ihren
Einfluss vergrößern. Vor allem in den In-
dustriezentren, v. a. in Schlesien, Sachsen,
Württemberg und im Rheinland, sowie in
den Großstädten Berlin und Hamburg
konnten diese Bewegungen hohe Wachs-
tumsraten verzeichnen. In diesen Ge-
meinschaften artikulierte sich religiöser,

IM BLICKPUNKT
Matthias Pöhlmann

Johann Hinrich Wicherns vergessenes Erbe 
Impulse für eine evangelische Apologetik zwischen 
Innerer Mission und Publizistik 
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aber auch sozialer Protest. Die wach-
sende Anonymität in den Großstädten,
der nachlassende Zusammenhalt inner-
halb der kirchlichen Großstadtgemein-
den, die zunehmende Säkularisierung der
Kirchen und ihre Anbindung an die Mon-
archie, die Vorbehalte gegenüber einer 
liberalen theologischen Richtung, die den
Wunder- und Endzeitglauben eliminieren
wollte, bildeten die Hauptmotive für das
Anwachsen überschaubarer, meist end-
zeitlich ausgerichteter sektiererischer Ge-
meinschaften.5
Wichern entfaltete 1848 in seiner be-
rühmten Stegreifrede bei einer Kirchen-
versammlung in der Lutherstadt Witten-
berg das Programm einer umfassenden
Liebestätigkeit. So forderte er, der künftige
Kirchenbund solle die „innere Mission“ in
seinen Aufgabenkatalog aufnehmen. Die
Kirche habe, so sein Vorwurf, zu lange die
Nöte der Arbeiter und Handwerker igno-
riert und damit christentumsfeindlichen
Strömungen in die Hände gearbeitet. Wi-
chern schwebte als eigentliches Ziel die
„Verchristlichung der Gesellschaft“ vor.6
Die vielfältigen Krisenherde jener Jahre
ließen kommunistische Lösungsansätze
besonders attraktiv erscheinen. Das Wir-
ken der Kirche wurde indes in der Öffent-
lichkeit als obrigkeitsgetreue Vertröstungs-
strategie wahrgenommen. Unter den Ar-
beitern dominierte ein atheistischer Kom-
munismus. Im Februar 1848 war das Kom-
munistische Manifest erschienen. Wi-
chern erinnerte seine Kirche nachhaltig an
ihre diakonische Aufgabe. Der zu bil-
dende Central-Ausschuß sollte die bislang
vielfältigen karitativen Initiativen bündeln
und koordinieren.

Evangelische Öffentlichkeitsarbeit

Wichern wollte nicht nur der Verelendung
der Massen entgegenwirken. Auch die
Gebildeten sollten für das Evangelium ge-

wonnen werden. Vor dem Hintergrund
dieses evangelischen Öffentlichkeitsan-
spruches forderte Wichern immer wieder:
„Es muß das Evangelium wieder von den
Dächern gepredigt werden, wenn die
Massen anders nicht zu erreichen sind.“
1849 legte Wichern in seiner „Denkschrift
an die deutsche Nation“ ein umfassendes
Programm für die Entfaltung einer evange-
lischen Öffentlichkeitsarbeit vor. Sie ent-
stand unter dem Eindruck der revolu-
tionären Ereignisse der Jahre 1848/49, de-
ren eigentliche Ursache er in den sozia-
listischen-kommunistischen Ideen erblick-
te, die unter der geistig und seelisch Ver-
armten einen großen Aufschwung erlebt
hatten.
Die Kirche sollte, so seine Forderung, die-
ser Entwicklung mit einer breiten Volkser-
ziehung begegnen. An die Seite der sozia-
len Tat sollte die evangelische Publizistik
treten.7 Nach 1848 ist sie maßgeblich von
Wichern geprägt worden. So regte er die
Gründung evangelischer Presseverbände
an und forderte evangelische Redakteure
ein, die das Faktische betonen und das 
– damals in kirchlichen Periodika übliche –
Erbauliche zurückstellen sollten. Nach
seinen Vorstelllungen sollte die evange-
lische Publizistik insgesamt professionali-
siert werden.8 Damit sollte den veränder-
ten gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen
Rechnung getragen werden. Am Ende des
18. Jahrhunderts hatte sich der literarisch-
publizistische Markt enorm ausgeweitet.
Informationsbedürfnis und Bildungshun-
ger nahmen in der Bevölkerung stetig zu:
„Die zeitgenössischen Medien der Zeitun-
gen und Zeitschriften, der Bücher und
Flugschriften hatten eine immense Aus-
dehnung erfahren und zur Verdichtung
der öffentlichen Kommunikation maßgeb-
lich beigetragen. Rund die Hälfte der er-
wachsenen männlichen Bevölkerung
gehörte vermutlich schon zu der Millio-
nenzahl der Leser von Zeitungen und
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Zeitschriften. Die Tagespresse erreichte
mit einer Gesamtauflage von 300 000 
Exemplaren rund drei Mill., das Zeitschrif-
tenwesen rund 500 000 Leser; 330 000
Druckschriften erschienen allein im letz-
ten Drittel des 18. Jahrhunderts. Schrift-
steller und Journalisten übten ihre Tätig-
keit noch fast ausschließlich nebenberuf-
lich aus. Die unaufhaltsame Kommerziali-
sierung der Medien eröffnete jedoch all-
mählich den ersten Wagemutigen eine
Chance, von Prosa, Poesie und Publizistik
leben zu können – mehr schlecht als
recht, aber die ‚Verberuflichung’ des
Schriftstellers und Journalisten begann
sich abzuzeichnen.“9 Damit war der lite-
rarisch-publizistische Markt zu einem
neuen gesamtgesellschaftlichen Faktor für
das geistige Klima jener Jahre geworden.
Technische Innovationen in der Druck-
technik sorgten für eine ebenso rasche
wie weite Verbreitung von unterhaltenden
und belehrenden Stoffen. 
Wichern erschien die evangelische Publi-
zistik als probates Mittel für die „Hebung
des sittlichen Massenverderbens im Chris-
tenvolke“. Volksliteratur, Flugschriften und
religiöse Zeitschriften sollten die Predigt
in der Kirche ergänzen, um an die ent-
christlichte Bevölkerung heranzukommen.
Die „Verelendung der Massen“ führte er
nicht auf gesellschaftliche oder ökonomi-
sche, sondern allein auf religiöse Ursa-
chen zurück. Liberalismus, Sozialismus,
ein nach dem Kulturkampf wieder erstark-
ter Katholizismus und die Wissenschafts-
gläubigkeit der Gebildeten forderten die
evangelische Publizistik zu Apologetik
und Polemik heraus. Die Motivationen
apologetischer Publizistik standen in en-
gem Zusammenhang mit politischen, aber
auch geistes-, kultur- und pressegeschicht-
lichen Entwicklungen. Das politisch-so-
ziale Anliegen der Inneren Mission ließ
das Individuell-Moralische in den Hinter-
grund treten. Die Begegnung des Evange-

liums mit der Welt erforderte für den
Verbandsprotestantismus ein stärkeres
Eingehen auf die Lebenswirklichkeit der
Menschen in sozialer wie auch religiöser
Hinsicht.
Wichern hielt die evangelische Publizistik
für das geeignete Instrumentarium, um
das soziale Engagement der Kirche in
weite Kreise der Öffentlichkeit hineinzu-
tragen. Hinter seinen Überlegungen stand
auch ein apologetisches Motiv. Durch das
publizistische Engagement der Kirche
sollte der „kommunistischen“ und libera-
len Propaganda effektiv entgegengetreten
werden. Die „widerchristlichen Mächte“
wollte er mit ihren eigenen publizisti-
schen Mitteln schlagen. Wichern berück-
sichtigte alle damals zur Verfügung ste-
henden Medien und wollte sie insbeson-
dere für die Volksbildung einsetzen. Die
vier wichtigsten publizistischen Mittel wa-
ren für ihn christliche Volksliteratur, Flug-
schriften, Zeitschriften und Kolportagen.
Er selbst bediente sich in Gestalt von Re-
den auf Kirchentagen und Vorträgen
primär originärpublizistischer Formen, die
durch die medial vermittelte Publizistik
wie religiöses Bild, Flugschriften, Zeitung,
Zeitschrift und Buch ergänzt wurden und
öffentlichkeitswirksam das Anliegen der
Inneren Mission vertraten.
Die seit September 1844 von Wichern
herausgegebenen Fliegenden Blätter aus
dem Rauhen Haus zu Horn bei Hamburg
berichteten regelmäßig und ausschließ-
lich – und das war ein Novum inmitten
der zeitgenössischen kirchlichen und sä-
kularen Presselandschaft – über soziale
und kirchenspezifische Ereignisse. Die 
publizistischen Beiträge des Hamburger
Theologen standen ganz im Zeichen der
religiösen Überzeugungswerbung und
forderten zur sozialpolitischen Tat auf. Wi-
chern wollte das soziale Engagement der
Kirche in weite Kreise der Öffentlichkeit
hineintragen. Damit verband sich auch
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ein apologetisches Motiv. Mit einer evan-
gelischen Publizistik sollte antikirchlichen
Tendenzen, wie sie für Wichern in der so-
zialistischen und kommunistischen Presse
zum Ausdruck kamen, effektiv entgegen-
getreten werden.10

Außerdem sah Wichern in populärwissen-
schaftlichen Stoffen einen negativen Ein-
fluss auf die öffentliche Meinungsbildung:
„Sie [die Großstädte] stehen da, gesättigt
mit Früchten einer von Gott entfremdeten
Intelligenz, ausgestattet mit allem Prunk
einer Sinne-verwirrenden Genußsucht,
verzehrt von der rastlosen Betriebsamkeit
zur Erhaltung und Erhöhung des irdischen
Lebens, in ihren Massen verführt durch
den Schein einer irreleitenden Literatur
und durch Predigt, welche das Wort Got-
tes verfälscht hat. [...] die Disposition zum
Separatismus und zu dem verschiedenar-
tigsten Sektenwesen nimmt an manchen
Stellen bedrohlich Überhand und zieht
zum Teil die besten Kräfte an sich.“11

Wichern empfahl Traktatgesellschaften
zur christlichen Literaturverbreitung und
die Einrichtung von Volksbibliotheken mit
bibelorientierten und volkstümlichen
Lesestoffen. Aber auch die Tagespresse als
geistige Macht wurde von Wichern ent-
deckt. Seit 1850 lässt sich ein Wandel im
Verhältnis der Inneren Mission zur Tages-
zeitung beobachten. „Nicht mehr Be-
kämpfung, sondern christliche Präsenz in
ihr“ – so lautete das neue Motto. Die
Gründung des ersten evangelischen Pres-
severbandes, des „Evangelisch-Sozialen
Preßverbandes“ (ESP) der Kirchenprovinz
Sachsen, im Jahre 1891 erlebte Wichern
indes nicht mehr. 
Beim ESP handelte es sich um den ersten
evangelischen Presseverband, der eigene
Presseerzeugnisse herstellte und gleich-
zeitig die weltliche Tagespresse belieferte.
Er war einerseits Reaktion auf die zeit-
genössischen sozialen Herausforderun-
gen, zum anderen der Versuch, eine pu-

blizistische Gegenbewegung zum An-
wachsen der sozialistischen Presse zu
schaffen.
Rund ein Jahrzehnt später nahm die Zahl
der Presseverbände in den einzelnen Lan-
deskirchen und Kirchenprovinzen deut-
lich zu. Zwischen 1890 und 1914 ent-
standen 29 evangelische Landespressever-
bände. Am 3. Februar 1910 wurde in Wit-
tenberg als Dachorganisation der beste-
henden Presseverbände der „Evangelische
Preßverband für Deutschland“ (E.P.D.) ge-
gründet. Damit gelang ein erster Schritt
zur Organisation, Systematisierung und
Zentralisierung evangelischer Pressear-
beit. Sie begann sich zunehmend von der
Verbandsstruktur der Inneren Mission zu
lösen und entwickelte sich zum eigenen
kirchlichen Handlungsfeld. Bereits Wi-
chern hatte die Tagespresse als neues Feld
entdeckt. Unermüdlich suchte er bei sei-
nen vielen Reisen auch das Gespräch mit
Presseleuten. Er wollte eigene Pressever-
eine gründen. Die Zeit war dafür noch
nicht reif. So haben schließlich die evan-
gelischen Presseverbände das publizis-
tische Erbe Wicherns angetreten. Die in-
haltliche Ausrichtung dieser evangeli-
schen Pressearbeit bewegte sich jedoch
weiterhin auf der Linie, die Wichern vor-
gegeben hatte. 

Rechristianisierung der Gesellschaft und
die Rolle der Apologetik

Wichern hatte mit dem umfassenden Pro-
gramm der Inneren Mission auch den
Blick für die apologetische Herausforde-
rung geschärft, indem er auf die geistige
Not des Volkes aufmerksam machte. Er
hielt es für ein Gebot der Stunde, dass die
Kirche sich mit den aktuellen „Widersa-
chern“ des Glaubens auseinandersetzen
müsse. Apologetik sei gefordert. Sie steht
für ihn im Dienst der „Verchristlichung
der Bildung“, ein Impuls, der die prakti-
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sche Arbeit des Central-Ausschusses für
Jahrzehnte bestimmen sollte. Wichern for-
derte ein energisches apologetisches Vor-
gehen von Kirche und Gemeinden, worin
er auch die wissenschaftliche Theologie
einbezogen wissen wollte. Institutionali-
siert wurde die apologetische Arbeit mit
der Gründung des Central-Ausschusses für
Innere Mission, der vorrangig darauf
zielte, Gebildete für die Kirche zurückzu-
gewinnen.
Symptomatisch für den Ruf nach einer
starken gemeindebezogenen Apologetik
war Wicherns Vortrag über „Die Verpflich-
tung der Kirche zum Kampf gegen die
heutigen Widersacher des Glaubens in ih-
rer Bedeutung für die Selbsterbauung der
Gemeinde“12 auf dem Kongress für Innere
Mission in Brandenburg im Jahr 1862. Die
Innere Mission sollte nach Wicherns Vor-
stellungen die Liebestätigkeit wie auch
die Volksmission umfassen und sich be-
sonders auf Familie, Staat und Kirche er-
strecken, die er als Organismen aus der
Hand des Schöpfers betrachtete. In ihrer
Zusammenschau bildeten sie den christli-
chen Gesellschaftsorganismus und waren
einander durch Christus als dem lebendi-
gen, persönlichen Prinzip zugeordnet.
Wichern wollte das Volk zum christlichen
Glauben zurückführen. In seinem Bran-
denburger Vortrag ging er zunächst auf die
apologetische Aufgabenstellung für die
Kirche ein. Die Kirche müsse sich, so
seine Forderung, mit den aktuellen Wider-
sachern des Glaubens auseinandersetzen.
Es sei notwendig, „daß gegen dies Wider-
sachertum einmüthige Zeugenstimmen er-
hoben werden und sich zur Aufnahme des
Kampfes vereinen.“13 Dabei hatte er be-
sonders Gegner im Blick, die die funda-
mentalen Positionen des christlichen
Glaubens – wie Trinitätslehre oder Mittler-
schaft, Versöhnungstat und Auferstehung
sowie Herrschaft Jesu Christi – grundsätz-
lich in Zweifel zogen oder ablehnten.

Weitere christentumsfeindliche Strömun-
gen diagnostizierte er bei Repräsentanten
der höheren Bildung, bei Naturforschern
und Medizinern, bei Philosophen und
Philologen, bei Kulturschaffenden und
Journalisten sowie bei Künstlern und In-
dustriellen. Doch die maßgebliche Schuld
für die Entfremdung dieser Personenkreise
trage die Kirche: „Wie viel hat die Kirche,
d. h. wie viel haben wir Alle mit verschul-
det, solche Zustände, solche Feindschaft,
solches Widersacherthum gegen die Ge-
meinde Gottes zu erwecken und zu be-
festigen? Und vergessen wir nicht, daß
das, was wir also als Schuld tragen, nicht
nur unsere, nicht nur Schuld eines Ge-
schlechtes, sondern eine von Geschlecht
zu Geschlecht überkommene und von
uns ererbte Schuld ist.“14 Liberalismus, Sä-
kularismus, die weltliche Presse und das
um sich greifende „Unzuchtwesen“ offen-
barten nunmehr ihre zerstörende Wirkung
und verursachten tiefen Unglauben.
Wichern nahm auch das entstandene Sek-
tenwesen aufs Korn, wozu er besonders
den „Baptismus“ und den Methodismus
zählte. Beide seien für diese Entwicklung
mitverantwortlich, da sie sich vom Kampf
der Kirche gegen die Widersacher des
Glaubens in Form des Konventikelwesens
zu entziehen suchten: „Es kommt nicht
bloß darauf an, Angefochtenes zu verthei-
digen, Bestrittenes zu behaupten, sondern
ebenso sehr vorzudringen, anzugreifen
zur Wiedergewinnung des Verlorenen und
Eroberung der bis dahin noch nicht oder
nur nach Sitte und Gesetz, nicht durch
geistige Siege erworbenen und besesse-
nen Provinzen. (...) Man sehe dem Feinde
und seinem Wirken gerade in’s Gesicht,
ihn zu erforschen und kennen zu lernen.
Dazu ist es nöthig, Schriften und Blätter,
in denen er sein Angesicht erhüllt, kennen
zu lernen und zu studiren.“15

Wicherns apologetisches Programm
orientierte sich an Positionen und publi-
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zistischen Maßnahmen der christentums-
feindlichen Strömungen. Subjekt apologe-
tischen Handelns sei jedoch im Sinne der
Reformation das Priestertum der Glauben-
den, die Gemeinde, die für diese Aufgabe
zuzurüsten sei. Hier müsse die kirchliche
Bildungsarbeit einsetzen, die mit der Ein-
richtung von Gemeindebibliotheken un-
bedingt zu fördern sei. Wichern suchte für
das apologetische Engagement der Ge-
meinde auch die wissenschaftliche Theo-
logie zu gewinnen: „Die Theologie hat na-
mentlich das Gebiet der Apologetik mit
neuen Kräften aufzunehmen und zugleich
für den unmittelbaren Dienst für die Ge-
meinde zu verarbeiten. Der Kampf ist
aber nicht ein bloß theoretischer, sondern
greift in gleichem Umfang in das prakti-
sche Leben ein und hat sich da auf allen
Gebieten umzusehen.“16

Die Zeitschrift Fliegende Blätter, die seit
Januar 1849 als „Organ des Central-Aus-
schusses für die innere Mission der deut-
schen-evangelischen Kirche“ erschien,
widmete sich auch apologetischen Fra-
gestellungen. 1854 hatte das Blatt 3 500
Abonnenten, das Beiblatt erreichte 7 000
Leser. Vorrangige Zielgruppe war der Kreis
der Helfer und Mitarbeiter der Inneren
Mission sowie die Hilfsbedürftigen selbst.
Einzelne Artikel setzten sich kritisch mit
Aberglauben und Okkultismus sowie mit
Wissenschaftsgläubigkeit, Sozialismus und
Atheismus auseinander. In den 1870er
und 1880er Jahren beschäftigten sich
mehrere Artikel mit der Wahrsagerei bzw.
mit dem „modernen Schwindel“ im An-
zeigenteil der großen Tageszeitungen:
„Sehr charakteristisch ist der Schwindel,
der, wie in anderen großen Städten, so
auch in Berlin mit der Wahrsagerei getrie-
ben wird. Daß Traum- und Punkturbücher,
sowie die s.g. ‚Planeten’ in den verschie-
densten Läden und Buden feilgeboten
werden, ist an der Tagesordnung. Weniger
bekannt wird es sein, in welchem Um-

fange Schwindlerinnen die Leichtgläubig-
keit und den Aberglauben mit ihrer Wahr-
sagerei auszubeuten wissen. Fast jede
Nummer des Berliner Intelligenzblattes
(das mit seiner Fülle von Announcen für
die Kunde der sittlichen und gesellschaft-
lichen Zustände Berlins kein zu überse-
hender Fundort ist) bringt eine Reihe von
Reclamen derartiger Weiber, die ihre
Kunst anpreisen und anpreisen lassen. Si-
cherlich würden sie die Insertionskosten
sparen, wenn sie nicht auf ein großes
Publikum rechnen könnten. Beispiels-
weise setzen wir die bezüglichen Inserate
dreier Nummern des Intelligenzblattes,
die uns zufällig vor Augen kamen, und
zwar aus einer Woche des vorigen Juli,
wortgetreu hierher. (...) Wahrsagerin. Aus
Dankbarkeit gegen die Wahrsagerin aus
Rußland, deren Prophezeiungen in kurzer
Zeit eingetroffen sind, mache ich das ge-
ehrte Publikum auf dieselbe aufmerksam.
Stralauerstraße No. 44, vorn 1. Etage. Daß
die Berliner Presse oder diejenigen Wort-
führer, die sonst für die ‚Aufklärung’ so
eifrig besorgt sind, gegen dieses Unwesen
auch nur ein Wort haben, haben wir bis
jetzt noch nicht gehört.“17

Organisation der 
evangelischen Apologetik 

Für die zukünftige apologetische Arbeit,
die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts
mehr und mehr zum festen Arbeitsfeld der
Inneren Mission entwickelte, hatte Wi-
chern den theologischen wie publizisti-
schen Kodex aufgestellt, an dem sich die
praktische Tätigkeit der Inneren Mission
nachhaltig orientieren sollte.18 Die Apolo-
getik sollte keineswegs nur verteidigen,
sondern zum Angriff übergehen. Zuneh-
mend wurde der öffentliche Bereich ent-
deckt. Soziale Liebestat und Verkündigung
des Evangeliums durch unterschiedliche
publizistische Formen bestimmte die Ar-
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beit des Central-Ausschusses in den wei-
teren Jahren. Hinzu kam die Volksbil-
dungsarbeit. Ihr entsprang auch die Apo-
logetik, die bei Wichern ganz im Dienst
der beruflichen Bildung und seelsorger-
lich-geistigen Pflege im Horizont eines
christlichen deutschen Volkes stand. Da-
mit sollten die Gebildeten als Teil der so
genannten „entchristlichten Masse“ zu-
rückgewonnen werden. Um die Jahrhun-
dertwende widmeten sich auch andere
Organisationen wie Vereine der Inneren
Mission und regionale kirchlich-apologe-
tische Kommissionen der praktischen
Apologetik. Als Veranstaltungsformen be-
gegneten hier neben einschlägigen Vorträ-
gen vor allem so genannte Instruktions-
und Lehrkurse nach britischem und ame-
rikanischem Vorbild.
Wicherns apologetisches Anliegen wurde
bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts inner-
halb der Inneren Mission nicht weiterver-
folgt. Erst 1903 setzte sich der Hamburger
Pfarrer Friedrich Mahling umfassend mit
zeitgenössischen geistigen und religiösen
Strömungen kritisch auseinander. Um die
Jahrhundertwende nahmen in den Lan-
deskirchen und Kirchenprovinzen ein-
zelne Landesvereine der Inneren Mission
die „Begründung und Verteidigung der
christlichen Wahrheit für Gebildete“ auf.
Doch zur Institutionalisierung der apolo-
getischen Arbeit im Bereich der Inneren
Mission kam es erst im Jahr 1904, als der
Central-Ausschuß die Kommission für
Apologetik und Vortragswesen einsetzte.
Sie vermittelte Vorträge, veranstaltete
Kurse und unterhielt Kontakte zu ver-
wandten apologetischen Organisationen.
Im Zentrum ihrer Tätigkeit stand – neben
Koordinierungsaufgaben der unterschied-
lichen regionalen apologetischen Initiati-
ven – die Organisation von Fortbildungs-
veranstaltungen für Pfarrer, Lehrer und In-
teressierte in der Metropole Berlin. Seit
der Gründung hielt die Apologetische

Kommission, deren Vorsitz ab 1909 der
Berliner Theologieprofessor Reinhold See-
berg (1859-1935) übernommen hatte, in
regelmäßigen Abständen apologetische
Instruktionskurse an der Berliner Univer-
sität ab. Sie hatten das Ziel, den Nachweis
zu erbringen, „dass mit allen gesicherten
Ergebnissen wissenschaftlichen Erkennens
das Christentum durchaus vereinbar
sei“.19 Die Nachfrage nach apologeti-
schen Kursen und Vorträgen war immens.
In jenen Jahren tauchte immer wieder der
Gedanke auf, eine Zentralstelle einzurich-
ten, die die geistige Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Strömungen um-
fassend aufnehmen sollte. Die Einrichtung
von hauptamtlichen Apologeten war ein
Ziel, das auch Seeberg verfolgte. Es sollte
aber noch bis Anfang der 1920er Jahre
dauern, bis der Central-Ausschuß sich zur
Einrichtung einer „Apologetischen Cen-
trale“ mit einem „Berufsapologeten“
durchringen konnte.20

Von Spezialbereich der Inneren Mission
zum kirchlichen Handlungsfeld

Johann Hinrich Wichern stellte seiner Kir-
che nicht nur die diakonische, sondern
auch die publizistische wie auch apologe-
tische Aufgabe vor Augen. Im Rahmen der
Rechristianisierung der Gesellschaft ge-
hörten für Wichern Gemeindeaufbau,
Apologetik und Mission untrennbar zu-
sammen. Die Apologetik verband er mit
kirchlicher Bildungsarbeit, die offensiv in
die öffentliche Auseinandersetzung mit
den Geistesströmungen einzutreten habe.
Dies schloss für ihn das Studium und die
theologische Analyse des Schrifttums der
unterschiedlichen geistigen und religiösen
Strömungen seiner Zeit ausdrücklich mit
ein. Das apologetische Engagement
wollte Wichern jedoch eng auf die Ge-
meinde bezogen wissen. Sie war für ihn
das Subjekt apologetischen Handelns,
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weswegen die Gemeindeglieder entspre-
chend zu schulen und auszubilden seien.
Wichern betrachtete die Tätigkeitsfelder
Apologetik und Publizistik im Kern als öf-
fentliche Mission – ein Gedanke, der Jahr-
zehnte später in der literarischen Arbeit
der Apologetischen Centrale seinen nach-
haltigen Widerhall finden wird. 
In der Evangelischen Kirche hat sich die
Weltanschauungsarbeit ebenso wie die
organisierte evangelische Publizistik in
den letzten 150 Jahren von einem Sonder-
arbeitsbereich der Inneren Mission zu ei-
nem eigenständigen kirchlichen Hand-
lungsfeld entwickelt. Als Ende der 1960er
und in den 1970er Jahren einzelne Lan-
deskirchen dazu übergingen, hauptamt-
liche Stellen von Beauftragten für Sekten-
und Weltanschauungsfragen einzurichten,
so waren sie in der Regel organisatorisch
in die volksmissionarischen Ämter inte-
griert. Weltanschauungsarbeit sollte eng
mit Volksmission bzw. Innerer Mission
verknüpft sein – ein Impuls, den Johann
Hinrich Wichern vor über 150 Jahren ent-
wickelt hatte. Und schließlich ist an die
Geschichte und an das apologetische
Tätigkeitsprofil der seit fast 50 Jahren be-
stehenden Evangelischen Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen zu erinnern.21

Heute ist sie eine unselbständige Einrich-
tung der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land. Doch die ersten Impulse zu ihrer
Gründung kamen aus dem Bereich des
Verbandsprotestantismus, der für die 1937
von NS-Stellen gewaltsam geschlossene
Apologetische Centrale verantwortlich ge-
zeichnet hatte. Noch 1938 hatte der Vor-
stand des Central-Ausschusses überlegt,
die apologetische Arbeit unter der Be-
zeichnung „Wichern-Institut“ neu aufzu-
nehmen. Doch die Pläne zerschlugen
sich. 1960 wurde schließlich die apologe-
tische Arbeit mit der Bezeichnung Evan-
gelische Zentralstelle für Weltanschau-
ungsfragen unter der Leitung von Kurt
Hutten in Stuttgart neu aufgenommen. Bis
vor kurzem war das Diakonische Werk
auch personell im Kuratorium der EZW
vertreten.
Die organisierte Apologetik ist ein Kind
der Inneren Mission. Wichern forderte
praktische und organisatorische Konse-
quenzen für diese kirchliche Aufgabe ein.
Bereits innerhalb kurzer Zeit war sie – wie
auch das evangelische Pressewesen – der
verbandsprotestantischen Organisations-
struktur entwachsen. Ihre Ausgangsbedin-
gungen und Fragestellungen haben sich
heute grundlegend gewandelt. Doch die
evangelische Weltanschauungsarbeit bleibt
nach wie vor aktuell und theologisch not-
wendig – um Gottes und der Menschen
willen. 
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Am 7. Februar hielt der Erzbischof von
Canterbury, Rowan Williams, vor rund
1000 Zuhörern eine Rede im „Royal
Court of Justice“, London, mit dem Titel
„Civil and Religious Law in England: a Re-
ligious Perspective“. Dem Publikum
wurde rasch klar, welchen Sprengstoff
diese Rede enthielt. Sie löste eine heftige,
kontroverse Diskussion aus, die von den
Medien auf die Schlagzeile gebracht
wurde: „Scharia über Großbritannien“.
Die Emotionen gingen hoch. Ruth Gled-
hill, Times-Korrespondentin für Religion,
fragte entgeistert und drastisch: „Ist der
Erzbischof übergeschnappt?“ („Is the
Archbishop bonkers?“) Williams war von
den scharfen, überwiegend kritischen und
ablehnenden Reaktionen sichtlich über-
rascht. Sein Büro teilte mit, dass der Erzbi-
schof keineswegs für die Einführung der
Scharia als eine Form paralleler Recht-
sprechung plädiert habe. Dies wiederum
rief die Kritiker erneut auf den Plan, die
ihn jetzt der fortschreitenden Vernebelung
seiner Aussagen bezichtigten.1 Beifall er-
hielt der Erzbischof in erster Linie vom is-
lamistisch dominierten „Muslim Council
of Britain“ (MCB) und einer Reihe konser-
vativer islamischer Gruppen. In der
Church of England waren Lob und Tadel
einigermaßen gleich verteilt, wobei das
Lob vor allem von denen kam, die sich
seit Jahren im „Inter-Faith-Dialogue“ en-
gagieren und sich als Fürsprecher und An-
wälte religiöser Minderheiten verstehen.
Der unter allen Christen unumstrittene

Dialogauftrag wird von zahlreichen Re-
präsentanten der Church of England auch
als öffentliche Parteinahme für die Interes-
sen der Menschen anderen Glaubens ver-
standen, mit dem Ziel, mehr Zusammen-
halt in der Gesellschaft zu schaffen. Vor
diesem Hintergrund sind die Aussagen
des Erzbischofs zu verstehen. 
Wie immer man die Rede des Erzbischofs
beurteilt – durch sie wurde eine politische
Polarisierung sichtbar und hörbar, die
weitgehend unter dem Deckmantel multi-
kulturalistischer „Political Correctness“
verborgen geblieben war. Die interreligiös
erfahrenen Briten ereifern sich öffentlich
in Kommentaren pro und contra über das
Verhältnis von Religion und Politik, Islam,
Islamismus und die Rechte der muslimi-
schen Minorität. Fundamentale Fragen
des Zusammenlebens werden aufgewor-
fen: nach Sicherung von Menschenrech-
ten, nach Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit in einer religiös und kulturell plu-
ralistischen Gesellschaft, die sich mit
wachsenden Anerkennungsansprüchen
der politischen Sprecher ihrer muslimi-
schen Minorität konfrontiert sieht. Es geht
dem Erzbischof von Canterbury nicht um
die Gewährleistung von Religionsfreiheit,
sie gilt im EU-Raum ohnehin gemäß Arti-
kel 9 der Europäischen Menschenrechts-
konvention. Es geht ihm nicht um Re-
spekt, Toleranz und moralische Anerken-
nung der spezifischen „religiösen“ und
„kulturellen“ Identitäten muslimischer
Gemeinschaften. Vielmehr hält Williams

Johannes Kandel, Berlin, und Reinhard Hempelmann

Der Erzbischof von Canterbury und die Scharia
Anmerkungen zur muslimischen Existenz in Europa 

BERICHTE
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eine Inkorporation einer „ergänzenden
Rechtsprechung“ („supplementary juris-
diction“) in zivilrechtlichen Rechtsmate-
rien gemäß den Bestimmungen der Scha-
ria für unvermeidlich. Damit wird im Ver-
hältnis von nicht-muslimischer Mehrheit
und muslimischer Minderheit eine neue
Qualität der Beziehungen gefordert. Im
Musterland des europäischen Multikultu-
ralismus, das nach Meinung mancher Kri-
tiker auf dem Wege ist, „islamisiert“ zu
werden („Londonistan“)2, wird eine
scharfe und dringend notwendige Kontro-
verse ausgetragen.

Optionen muslimischen Lebens 
in Europa

Wenn ein Teil der britischen Muslime
nach religiösem (Scharia-) Recht leben
will, muss es zu Kollisionen mit dem
Recht des säkularen Staates kommen.
Zwei grundlegend verschiedene Rechts-
auffassungen stoßen aufeinander: eine
Rechtsposition, die Recht als Inkarnation
unmittelbarer göttlicher Offenbarung ver-
steht, und eine, die von der Säkularität
des Rechts ausgeht, den Staat als religiös
und weltanschaulich neutral versteht und
die Verfassung als für alle gleich geltende
Grundlage des Zusammenlebens begreift.
Innerhalb eines Rechtssystems, das von
der Unterscheidung zwischen Religion
und Politik und von der Ausdifferenzie-
rung der Sphären Recht, Politik, Ethos,
Wissenschaft und Religion geprägt ist, soll
partiell und bezogen auf die Muslime ei-
nem anderen Rechtssystem Raum gege-
ben werden, das auf religiösen Vorausset-
zungen beruht und pointiert die Rück-
nahme der Ausdifferenzierung der ge-
nannten Sphären im Namen der Religion
fordert. Die eine Rechtsposition bildet ei-
nen wichtigen Hindergrund für die Entste-
hung religiöser Vielfalt. Die andere ist mit
der Vision eines durch die Scharia umfas-

send geregelten Zusammenlebens be-
stimmt. 
Das Aufeinanderstoßen von zwei ver-
schiedenen Rechtssystemen ist Resultat
historischer Entwicklungen. Noch vor we-
nigen Jahrzehnten lag es jenseits der Vor-
stellungen europäischer Staaten, dass Mil-
lionen von Menschen muslimischen
Glaubens in Europa leben würden.
Ebenso lag es jenseits der Vorstellungskraft
des traditionellen Islam, dass Millionen
von Muslimen sich dauerhaft in nicht-
muslimischen Ländern Europas aufhalten
würden. Mohammed und seine Gefähr-
ten, die ersten vier „rechtgeleiteten“ Kali-
fen und die Herrscher der folgenden Jahr-
hunderte und die das „Gesetz Gottes“ in-
terpretierenden Rechtsgelehrten („ulema“)
gingen von der fundamentalen Einheit
zwischen politischem und religiösem Ge-
meinwesen aus. Doch stellte sich mit zu-
nehmenden Kontakten, Handelsgeschäf-
ten, Erkundungsreisen und diplomati-
schen Beziehungen von „Abendland“ und
„Morgenland“ die Frage, ob Muslime, die
gemäß den Regeln der Scharia leben müs-
sen, sich überhaupt in einem nicht-musli-
mischen Land aufhalten dürfen. Die is-
lamrechtlichen Konstruktionen, die vom
8. bis 10. Jahrhundert gefunden wurden,
um diese Frage zu beantworten, werden
im Prinzip heute noch herangezogen und
zitiert.3 Aber sie helfen nicht oder nur sehr
bedingt, um die durch massenhafte Zu-
wanderung von Muslimen nach Europa
immer zahlreicher werdenden prakti-
schen Fragen dauerhafter muslimischer
Existenz im nicht-muslimischen Raum zu
beantworten. Dieses Problem ist von mus-
limischen Rechtsgelehrten durchaus er-
kannt worden. Es gibt zahlreiche Versu-
che, durch eine Weiterentwicklung und
Interpretation des islamischen Rechts auf
diese Lage zu reagieren.
Muslime, die dauerhaft in Europa leben,
haben, idealtypisch betrachtet, fünf Op-
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tionen: 1. Auswanderung, d. h. Rückkehr
in die islamischen Räume, wo sie als
fromme Muslime ganz unter der Scharia
leben können; 2. Apostasie, d. h. Übertritt
zum Christentum, zu einer anderen Reli-
gion oder „Austritt“ aus dem Islam; 3. In-
tegration, d. h. das nicht-muslimische Ge-
biet wird pragmatisch als „dar-al-ahd“,
„Land des Vertrages“ betrachtet, in dem
Muslime leben können, insofern sie unge-
hindert ihren religiösen Grundpflichten
nachkommen können; 4. Islamisierung
des „Gastlandes“, d. h. das „nicht-musli-
mische Gebiet“, das nach islamrechtlicher
Kategorisierung als „dar-al-harb“, „Land
des Krieges“ gilt, wird zum „dar-al-Islam“,
„Land des Friedens“. 5. Entwicklung eines
europäischen Islam, „Euro-Islam“ etc.
Die erste Option, die Rückwanderung, hat
es immer gegeben, sie war nach den je-
weiligen wirtschaftlichen und politischen
Konjunkturen in Europa mal stärker, mal
schwächer. Einen regelrechten „Exodus“
hat es allerdings nie gegeben. 
Die zweite Option kann lebensgefährlich
sein, da der „Abfall“ vom Islam nach Ko-
ran und Überlieferung als Verbrechen ge-
gen Gott und die islamische Gemein-
schaft („umma“) gilt und mit jenseitigen
und diesseitigen Strafen (für männliche
Apostaten die Todesstrafe) bedroht wird.4
Selbst im demokratischen Europa befin-
den sich Konvertiten vom Islam zum 
Christentum in ausgesprochen bedrän-
genden Situationen. 
Die häufigste Option ist die dritte. Mus-
lime mühen sich um Integration (wie sie
auch immer verstanden und definiert
wird) und suchen ihre (durchaus differen-
zierte) islamische Identität im Kontext eu-
ropäischer Demokratien und Kulturen
praktisch zu leben. Das Festhalten an den
Prinzipien, Geboten und Verboten der
Scharia stellt dabei für viele ein Problem
dar. Kann und darf Scharia „im Westen“
gelebt werden? 

Die vierte Option ist die der Fundamenta-
listen, Salafiten und Islamisten, die mit
vielfältigen Strategien versuchen, die mus-
limischen Milieus in fundamentalistisch-
islamistische Gegenwelten und Parallelge-
sellschaften zu transformieren. In Groß-
britannien ist eine Entwicklung in diese
Richtung am weitesten fortgeschritten.5
Dem Bemühen um die Anerkennung
schariarechtlicher Regelungen und Institu-
tionen kommt dabei eine zentrale Bedeu-
tung zu. Seit geraumer Zeit ist der islamis-
tisch dominierte „Europäische Rat für
Fatwa und Forschung“ (Vorsitz: Yussuf al-
Qaradawi) darum bemüht, ein scharia-
konformes Recht für Minderheiten (arab.:
„fiqh-al-aqalliyat“) zu entwickeln.6
Die fünfte Option ist gegenwärtig nur auf
der Ebene des intellektuellen Diskurses zu
finden, es gibt keine politische oder kultu-
relle Organisation eines „europäischen Is-
lam“. Ein europäischer Islam wäre ein Is-
lam, der im Blick auf die „essentials“ einer
europäischen „Leit-“ oder „Basis-“Kultur
(Menschenrechte, Demokratie, Rechts-
staat, Pluralismus) eine theologisch-islam-
rechtliche Legitimation formulierte.7

Anliegen des Erzbischofs 

Die anspruchsvolle akademische Sprache
des Erzbischofs erfordert große Aufmerk-
samkeit. Man muss die Rede mehrmals le-
sen, um ihre Quintessenz zu verstehen.
Etwas populärer präsentierte er seine An-
liegen in einem Interview mit der BBC
(Radio 4 World at One) wenige Stunden
vor seiner Rede. Hier ist die Kernbotschaft
des Erzbischofs. 

Williams möchte:

• eine stärkere Berücksichtigung der
„Identitäten“ und Rechte religiöser Min-
derheiten im Rahmen der allgemeinen
Rechtsordnung, um den „sozialen Zusam-
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menhalt“ zu stärken. Er wendet sich kri-
tisch gegen ein „Monopol“ des Staates in
Bezug auf die Definition von öffentlicher
und politischer Identität. Er übt Kritik an
der „Herrschaft eines einheitlichen
Rechts“, das „alle anderen Beziehungen,
Bindungen und Verhaltensmuster“ exklu-
siv der Privatsphäre zuweise. Diese staat-
liche „Konstruktion“ werde den „pluralen
Identitäten“ in einer modernen Gesell-
schaft nicht gerecht. Es gebe im modernen
Staat diverse „kommunale Zugehörigkei-
ten“, die auch im System des Rechts
Berücksichtigung finden müssten. Damit
spricht er ein Grundthema im multikultu-
ralistischen Diskurs an, das vom kanadi-
schen Sozialphilosophen Charles Taylor
auf den Begriff der „politics of recogni-
tion“ („Politik der Anerkennung“) gebracht
wurde. Es geht im Kern um das Span-
nungsverhältnis von staatsbürgerlicher
Gleichheit aller („one rule of law“) und
dem Recht auf Differenz. Insofern ist das
vom Erzbischof Gesagte nichts Neues,
und die Aufregung wäre schwer verständ-
lich, ginge es da nicht um eine ganz be-
sondere muslimische Identität, d. h. um
die Scharia und ihren rechtlichen Gel-
tungsanspruch für die muslimische Mino-
rität. 

• die „Politik der Anerkennung“ nicht nur
auf ethische und moralische Anerkennung
religiöser und kultureller Identitäten be-
ziehen und Toleranz für diese einfordern,
sondern es geht ihm konkret um eine
„konstruktive Beziehung“ zwischen briti-
scher (kodifizierter) Rechtsordnung und
„islamischem Recht“, mehr noch, er favo-
risiert eine „ergänzende Rechtsprechung“
(„supplementary jurisdiction“). Er geht 
dabei über die ohnehin schon vom Staat
tolerierte Praxis hinaus, dass Muslime in
zivilrechtlichen Rechtsmaterien (Ehe-, Fa-
milien-, Erbschaftsangelegenheiten) Ent-
scheidungen nach islamischem Recht frei-

willig suchen können, z. B. bei den seit
1982 agierenden so genannten „Islamic
Sharia Councils“. Jetzt aber soll eine offi-
zielle Anerkennung des dort gesproche-
nen Scharia-Rechts durch den britischen
Staat hinzukommen. Diese sei sogar „un-
vermeidlich“ („unavoidable“). Muslime
sollen die Rechtsprechung für bestimmte
Rechtsmaterien wählen können. Williams
nennt ausdrücklich das Eherecht, finanzi-
elle Angelegenheiten und Konfliktschlich-
tung. Er erhofft sich davon eine nachhal-
tige positive Wirkung für den sozialen
Frieden unter Muslimen sowie zwischen
Muslimen und dem säkularen Staat. In der
komplexen, pluralistischen Gesellschaft
würden „religiöse Bedürfnisse“ durch die
Wahlmöglichkeit „sensibler“ berücksich-
tigt und „sozialer Zusammenhalt“ ge-
stärkt. 
Es ist interessant, dass der Erzbischof im
Blick auf elementare öffentliche Güter
(die allgemeine Rechtsordnung) sogar
eine Art „Marktmodell“ assoziiert. Gäbe
es erst einmal die Möglichkeit, die Juris-
diktion seines Vertrauens zu wählen, dann
müsste sich der britische Staat viel stärker
als bisher werbend um die muslimische
Minorität bemühen. Hier liegt der Ge-
danke nahe, dass der Staat auf dem
„Markt“ der öffentlichen Güter noch zu
weiteren Konzessionen veranlasst werden
könnte, eine vor dem Hintergrund des
realexistierenden Islam in Großbritannien
höchst beunruhigende Aussicht. Leider
schweigt sich der Erzbischof über die
Konstruktion und Funktionsweise der „er-
gänzenden Rechtsprechung“ aus. Seine
Argumentation verbleibt auf einer allge-
meinen religionsrechtlichen und religi-
onspolitischen Ebene. Begriffe wie „dele-
gation“ und „accomodation“ werden
nicht operationalisiert. Nur an einigen
Stellen seiner Rede blitzen mögliche Ein-
wände gegen seine Argumentation auf,
die aber rasch „erledigt“ werden. 
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• aber keine „Parallelgesellschaften“ und
kein „Parallelgesetz“. Er weist den Vorwurf
strikt von sich, er befürworte mit seinem
Vorstoß auch die Einführung der barbari-
schen Körperstrafen, die im islamischen
Strafrecht für so genannte „Grenzverge-
hen“ (Ehebruch, Unzucht, Falschaussage
wegen Unzucht/Ehebruchs, Diebstahl,
Straßen- und Raubmord, Alkoholkon-
sum)8 vorgesehen sind: von der Auspeit-
schung bis zur Todesstrafe. Hier wird der
Erzbischof geradezu emphatisch: „Keiner,
der seines Verstandes mächtig ist, würde
in diesem Land derartige Unmenschlich-
keiten sehen wollen, wie sie in der Rechts-
praxis mancher islamischer Staaten hin-
sichtlich extremer Strafen und dem Ver-
halten gegenüber Frauen vorkommen.“9

Was versteht der Erzbischof 
unter Scharia? 

Williams bekennt mehrfach freimütig,
dass er sich mit der Scharia nicht aus-
kenne. („Ich bin kein Experte.“ „Das ginge
weit über meine Kompetenz hinaus.“)
Trotz dieses eingestandenen Defizits er-
hebt er die weitreichende Forderung nach
Inkorporation von Scharia-Recht in das
britische Rechtssystem. Eine genauere Er-
kundung des zeitgenössischen Diskurses
über die Scharia hätte erbringen können,
dass die Sicht der Scharia als Methode der
Rechtswissenschaft keineswegs Common
Sense der Rechtsgelehrten ist. In der Argu-
mentation des Erzbischofs ist insofern ein
idealisiertes Islambild leitend. Zwar ist die
Scharia auch – wie der Islamwissenschaft-
ler und Jurist Mathias Rohe formuliert –
„ein höchst komplexes System von Nor-
men und Regeln dafür, wie Normen auf-
gefunden und interpretiert werden kön-
nen“, also ein System der Rechtsfin-
dung.10 Und es kommt entscheidend dar-
auf an, in welchen historisch-politischen
Kontexten, mit welchen Zielsetzungen

und Verfahren dieses System der Rechts-
findung eingesetzt wird. Aber Scharia ist
mehr. Sie ist gemäß herrschender Lehre
ein aus der göttlichen Offenbarung er-
schlossenes und den Gläubigen verkün-
detes System verbindlicher Lebensregeln,
das ihr Alltagsleben bis ins Detail be-
stimmt und an jedem Ort und zu jeder
Zeit gelten soll. Es reicht von den gottes-
dienstlichen Ritualen bis zum Strafrecht,
d. h. konkret zu den in Koran und Sunna
vorgeschriebenen Körperstrafen. Für den
gläubigen Muslim sind Scharia und die
Religion („din“) Islam identisch. Zum Is-
lam gehört ein umfassender rechtlicher
und politischer Gestaltungsanspruch, der
in der Scharia seinen Ausdruck findet.
Sehr klar drückt das Khurram Murad aus,
ein Funktionär der pakistanischen Islam-
Partei „Jama’at-i-Islami“, der auch in
Großbritannien einflussreich ist: „Scharia
ist in ihrer umfassenden Bedeutung prak-
tisch synonym und austauschbar mit dem
Wort ‚din’… Scharia schließt Glauben
und Glaubenspraxis ein. Sie umfasst Got-
tesdienst, individuelles Verhalten und Le-
bensführung sowie soziale Normen und
Gesetze, seien sie politischer, wirtschaft-
licher, familienrechtlicher, strafrechtlicher
oder zivilrechtlicher Natur.“11

Die Scharia kann somit weder auf das
Recht und/oder die „Methoden der
Rechtsfindung“ reduziert werden, noch
meint sie nur die Gesamtheit der ethisch-
moralischen Prinzipien und Orientierun-
gen des Islam. Sie ist, wie es Chris Hewer
ausdrückt, das als „complete code of life“
aufnotierte verbindliche Muster muslimi-
schen Lebens.12

Es ist aufschlussreich, dass der Erzbischof
den umstrittenen muslimischen Philoso-
phen Tariq Ramadan, bekanntlich der En-
kel Hassan al-Bannas (Gründer der isla-
mistischen Muslimbruderschaft) im Blick
auf die Scharia mehrfach zustimmend zi-
tiert. Ramadan lehrt gegenwärtig in Ox-
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ford und ist Berater der britischen Regie-
rung in Islamfragen. Er gilt als „moderat“
und „fortschrittlich“, was sich bei näherer
Beschäftigung mit seinen Positionen je-
doch nicht bestätigt. Ramadan ist ein elo-
quenter, medienkompetenter, konservativ-
orthodoxer Intellektueller, der es mit sei-
ner modernitätskonformen Rhetorik ge-
schafft hat, viele zu beeindrucken. In der
Scharia-Frage ist er darum bemüht, den
systemisch-rechtlichen Charakter der
Scharia zu minimalisieren, ihre absolute
Autorität und Bindungswirkung für das
Alltagsleben von Muslimen herunterzu-
spielen und den strafrechtlichen Teil zu
verharmlosen. Die Scharia, so wird Rama-
dan von Williams zitiert, sei nicht nur der
„Ausdruck der universalen Prinzipien“ des
Islam, sondern meine auch den „Rahmen“
und das „Denken“ für die Umsetzung der
Scharia in der Geschichte.13 Williams
folgt Ramadan darin, diesen „Rahmen“
nicht als starr fixiertes Regelungssystem
erscheinen zu lassen, sondern als höchst
flexibles Rahmenwerk.
Wenn es von den „universalen Prinzi-
pien“ ausgehend unterschiedliche ethi-
sche Orientierungen und rechtliche Re-
geln geben kann, so würde hier ein ergeb-
nisoffener Diskursraum erschlossen. Die
von Williams idealistisch intendierte „An-
erkennung“ der Scharia würde sich dann
nur auf die Methode der Rechtswissen-
schaft im Rahmen der geoffenbarten Texte
und nicht auf ein „einziges System“ bezie-
hen. Das klingt gut, lässt aber außer Acht,
dass es doch einen durch Glaubensprinzi-
pien fixierten Referenzrahmen („Aqida“ =
Glaube) und ein durch die islamische
Rechtswissenschaft über Jahrhunderte
hinweg gestaltetes System von Rechtsre-
geln gibt („usul-al-fiqh“), die kein Muslim
ignorieren kann. Williams lässt den Ein-
druck entstehen, dass die „Anerkennung“
der Scharia so etwas wie ein akademi-
sches Diskursunternehmen im interreli-

giösen Dialog ist, bei dem wir uns mit „li-
beralen“ Muslimen (à la Tariq Ramadan)
auf die gemeinsame Suche nach dem
„guten Leben“ begeben. Wir haben es da-
gegen mit einer schwerwiegenden Ent-
scheidung zu tun, die für die betroffenen
muslimischen Gemeinschaften keinen of-
fenen Diskursraum schafft, sondern sie
den Regeln und Entscheidungen konser-
vativ-orthodox orientierter Scharia-Richter
unterwirft. 
Der als „liberal“ geltende Tariq Ramadan,
der in seinen Schriften pluralistisch-dis-
kurstheoretisches Vokabular aufgreift,
sieht sich z. B. nicht in der Lage, die von
ihm so betonten „universalen Prinzipien“
des Islam menschenrechtlich akzeptabel
auszulegen, z. B. das Prinzip der „Barm-
herzigkeit“. Die Steinigung wird nicht
grundsätzlich und unmissverständlich als
inhumane, menschenrechtswidrige Strafe
verurteilt; er empfiehlt lediglich ein „Mo-
ratorium“, d. h. eine vorläufige Einstellung
der Strafpraxis bei gleichzeitiger Prüfung
durch die Rechtsgelehrten. (Bekannte
Rechtsgelehrte verbaten sich übrigens
jede „Einmischung“ Ramadans und lehn-
ten seine Intervention umgehend ab.) 
Ramadan hat auch, trotz seines „Morato-
rium“-Aufrufes, keinen Zweifel daran ge-
lassen, dass die Körperstrafen für „Grenz-
vergehen“ ganz selbstverständlich zum 
Islam gehören. Sie seien für den Islam kei-
neswegs „schädlich“, dürften allerdings
nur in der vollkommen gerechten islami-
schen Gesellschaft fair und gerecht ver-
hängt werden.14 Ramadan ist trotz seiner
modernen Rhetorik gerade nicht einer
derjenigen gegenwärtigen muslimischen
Intellektuellen, die sich in besonderer
Weise durch originelle, kreative und fort-
schrittliche Beiträge im internationalen
Scharia-Diskurs auszeichnen, wie Abdul-
lahi An’Naim oder Khaled Abou El-Fadl,
um nur zwei herausragende „progressive
Muslime“ zu nennen.15
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Wenig Spielraum für eine Fortschreibung
der Scharia

Die gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen in der islamischen
Welt, Bildungsniveau und Kommunikati-
onskultur der großen islamischen Bil-
dungseinrichtungen lassen wenig Raum
zum Optimismus für eine kritische Scha-
ria-Debatte – trotz einer beobachtbaren
vorsichtigen „Pluralisierung“ islamischer
religiöser Autorität in der Moderne.16 Von
Kairo über Riad bis Islamabad dominiert
ein konservativ-orthodoxer bis fundamen-
talistischer und/oder islamistisch orientier-
ter Islam, der über die „bewährten“ Me-
thoden der Auslegung („tafsir“) nicht hin-
auszugehen wagt oder, wie die Islamisten,
die literalistische Interpretation politisch
für globale Dschihad-Strategien instru-
mentalisiert. Die wenigen „progressiven
Muslime“, die, verstreut über den Globus,
sich im intellektuellen Diskurs mehr oder
weniger behindert bewegen, fallen da
nicht ins Gewicht. Auch in Europa sind
„progressive Ansätze“, z. B. zur Koranher-
meneutik, sehr zarte Pflänzchen und ha-
ben für den realexistierenden Islam kaum
Bedeutung. Die seit Ende der siebziger
Jahre in vielen Staaten der islamischen
Welt beobachtbare „Reislamisierung“, vor
allem befördert durch die expandierenden
islamistischen Bewegungen, hat teilweise
zur Wiederherstellung klassischen Scha-
ria-Rechts bzw. zu dessen Integration in
die bestehenden, manchmal mit europäi-
schen Rechtsnormen verbundenen
Rechtssysteme geführt. Gegenwärtig ist
die Scharia geltendes Recht in folgenden
Ländern: Afghanistan, Bahrain, Bangla-
desch, Brunei, Indonesien, Iran, Irak, Je-
men, Qatar, Kuwait, Malediven, Nigeria
(einige Bundesstaaten), Niger, Oman, Pa-
kistan, Autonomiegebiete Palästina, So-
malia, Sudan, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Saudi-Arabien. In Ägypten, Algerien,

Dschibouti, Jordanien, Malaysia, Ma-
rokko, Libanon, Libyen und Syrien sind
wichtige Elemente der Scharia ins Rechts-
system eingepasst. Nur in der Türkei und
in Tunesien ist das Scharia-Recht aus-
drücklich abgeschafft.

Scharia-Bestimmungen 
und Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat 2001 und 2003 im Zu-
sammenhang mit der Bestätigung der
Rechtmäßigkeit des Verbots der türkischen
„Refah Partisi“ (Necmettin Erbakan) die
Unvereinbarkeit der Scharia mit den Men-
schenrechten festgestellt. In fünf Berei-
chen sind die bis heute geltenden Scharia-
Bestimmungen nicht mit den Menschen-
rechten vereinbar: 1. Körperstrafen (Ver-
stoß gegen Art. 5 der „Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte“, Verbot in-
humaner Strafen, der Folter und erniedri-
gender Behandlung), 2. Religionsfreiheit
(Benachteiligung anderer Religionen: Ver-
stoß gegen Art. 18 AEMR), 3. Apostasie
(„Abfall vom Islam“, Verstoß gegen Art. 18
AEMR), 4. Im Blick auf die militante Kon-
zeption von „Dschihad“ (Verstoß gegen
Art. 3, Recht auf Leben) und 5. hinsicht-
lich der Frauenfrage (Verstöße gegen Art.
16 AEMR und Art. 7, Gleichberechti-
gungsgrundsatz). 
Es sind aus islamischen Staaten vielfältige
Menschenrechtsverletzungen bekannt.
Besonders bedrückend ist die Praxis der
Körperstrafen, z. B. im Iran, in Saudi-Ara-
bien, im Sudan und in einigen Bundes-
staaten Nigerias. Werden diese und an-
dere Menschenrechtsverletzungen im „in-
terreligiösen Dialog“ offen thematisiert, so
beobachtet man auf muslimischer Seite
und bei den mit ihr verbundenen nicht-
muslimischen „Dialogfreunden“ häufig
apologetische Ausweichmanöver: Men-
schenrechtsverletzungen gebe es überall,
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alle Religionen hätten eine „dunkle
Seite“, die Körperstrafen würden nur noch
in „Ausnahmefällen“ verhängt, an den
Gesetzen selbst wäre nichts Verwerfliches,
nur ihre Anwendung durch „ungerechte
Herrscher“ sei falsch und schließlich dürf-
ten sie nur in einer vollkommen gerechten
(islamischen) Gesellschaft zur Anwen-
dung kommen. Es ist bedrückend, dass
der Erzbischof das integral zur Scharia
gehörende Strafrecht als fast randständi-
ges, irrelevantes Feld abzutun versucht. 

Scharia in Europa 

Scharia findet in Europa praktisch bereits
statt. Wo der Ruf des Muezzin erklingt
und sich die Gläubigen fünfmal täglich
vor Allah verneigen, da geschieht Scharia,
denn das Ritualgebet gehört zur Abteilung
„ibadat“ der Scharia. Dieser Teil der Scha-
ria kollidiert im Regelfall nicht mit den
Menschenrechten und ist daher von der
Religionsfreiheit nach Art. 9 Europäische
Menschenrechtskonvention gedeckt. Reli-
gionsfreiheit gilt auch, obgleich in der
Praxis der EU-Staaten sehr verschieden
geregelt, z. B. für Moscheebau, betäu-
bungsloses Schlachten („Schächten“) und
die islamischen Bekleidungs- und Speise-
gebote. Von Edinburgh bis Sizilien, von
Lissabon bis Berlin wird auf muslimische
Religionspraxis Rücksicht genommen.
Manche Aktionen vorauseilenden pro-
muslimischen Gehorsams offenbaren ein
fehlendes Selbstbewusstsein im Blick auf
die eigene Herkunft und Pflege kultureller
Traditionen: Im Jahre 2003 verbot der
Stadtrat von High Wycombe eine Anzeige
für einen christlichen Weihnachtsgottes-
dienst. Er befürchtete, es könne in der
multi-ethnischen Community zu interreli-
giösen Spannungen kommen. 2005 unter-
sagte der Stadtrat von Dudley alle Bilder
von Schweinen in Behördenräumen, weil
sich ein Muslim über die Anlieferung von

Spielzeugen, bei denen einige die Form
von Schweinen hatten, „diskriminiert“
fühlte. Die Tate Gallery of Modern Art ließ
ein Kunstwerk von John Latham entfer-
nen, weil es einen Koran darstellte. Bis
dahin hatte sich allerdings noch kein
Muslim beschwert. In einer nordeng-
lischen Stadt sahen Lehrer davon ab, den
Holocaust zu behandeln, weil sie antise-
mitische Äußerungen von muslimischen
Schülern fürchteten. Das Thematisieren 
islamischer Geschichte in der Schule
scheint in Großbritannien insgesamt ein
Problem zu sein, weil zahlreiche Muslime
sich weigern, ihre eigene Geschichte
nach allgemein anerkannten Maßstäben
historischer Quellenkritik zu betrachten.17

Weitere Beispiele ließen sich mühelos
auch aus anderen europäischen Staaten
beibringen. 
Die Konfliktlinien werden trotz oder ge-
rade wegen dieser „Politik der Anerken-
nung“ und ihrer Auswüchse schärfer und
der Ton zwischen nicht-muslimischer
Mehrheit und muslimischer Minderheit
rauer. Der „Karikaturenstreit“ 2005/2006
hat in dramatischer Weise deutlich ge-
macht, dass es zwischen Muslimen, An-
dersgläubigen und Religionslosen weit
auseinanderliegende Auffassungen dar-
über gibt, wie weit Meinungs- und Presse-
freiheit in Bezug auf den Islam gehen darf.
Der „Pew Global Attitudes Report“ von
2006 fragte Muslime und „Nicht-Mus-
lime“ in sechs europäischen Staaten, wer
an dem „Karikaturenstreit“ die Schuld
trage. 59% der Befragten in Großbritan-
nien und 62% in Deutschland waren der
Auffassung, dies sei muslimischer „Intole-
ranz“ geschuldet. 19% in Großbritannien
und 26% in Deutschland waren der Mei-
nung, es sei der „Mangel an Respekt“
(„disrespect“) gegenüber dem Islam gewe-
sen. 73% der britischen und 71% der
deutschen Muslime sahen die Ursache
des Streites im „Mangel an Respekt“.18
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Wer sich die Mühe macht und täglich im
weltweiten Netz die „Pro und Contra Is-
lam“-Portale durchforstet, stellt fest, wie
polarisiert die Meinungen über „den Is-
lam“ sind und wie unversöhnlich die 
Geister „aufeinanderplatzen“, um Martin
Luther zu zitieren. Der Vorstoß des Erzbi-
schofs hat die gereizte Stimmung ver-
stärkt. Die Öffentlichkeit beschäftigt sich
intensiv mit der Scharia. Jeder Muslim, der
wünscht, in Europa nach „der Scharia“ zu
leben, muss sich die Frage stellen, wie er
mit den offensichtlichen Kollisionen zwi-
schen Scharia und Menschenrechten um-
zugehen gedenkt. Inwieweit lassen sich
die menschenrechtswidrigen Teile rechts-
dogmatisch wie praktisch von den im en-
geren Sinne religiösen (den „ibadat“) tren-
nen?

Wie denken Muslime in Großbritannien
über die Scharia?

1989 erklärten 66% der britischen Mus-
lime, sie würden, wenn es einen Kollisi-
onsfall zwischen britischer Rechtsordnung
und der Scharia gebe, der Scharia folgen.
Im November 2004 sprachen sich 61%
der Befragten für die Einrichtung von
Scharia-Gerichten für zivilrechtliche An-
gelegenheiten aus, unter der Bedingung,
dass die verhängten Strafen nicht der briti-
schen Rechtsordnung widersprächen.
30% waren gegen die Einführung.19 2007
ermittelte das „Policy Exchange Institute“
in einer repräsentativen Umfrage, dass
28% der britischen Muslime Scharia-
Recht dem britischen Recht vorziehen
würden, 59% entschieden sich für das bri-
tische Recht. Je jünger die Befragten wa-
ren, umso größer die Präferenz für das
Scharia-Recht. 37% der zwischen 16- und
24-Jährigen wünschen sich „Sharia-Law“,
50% britisches Recht. Bei den 45- bis 54-
Jährigen sieht es ganz anders aus: Nur
16% wünschen Scharia-Recht, aber 75%

britisches Recht. 51% der Muslime (56%
der 16- bis 24-Jährigen) halten es für rich-
tig, dass eine muslimische Frau keinen
Nicht-Muslim heiraten darf, 43% stimmen
der Aussage zu, dass eine Frau nicht ohne
Zustimmung ihres „Beschützers“ („wali“)
die Ehe eingehen darf (bei den 16- bis 24-
Jährigen sind es 57%), 51% sind dagegen.
Gespalten ist die muslimische Community
in der Frage der Polygamie. 46% stimmen
dem Statement zu, dass ein muslimischer
Mann bis zu vier Frauen haben darf, aber
eine muslimische Frau nur einen Mann
(52% der 16- bis 24-Jährigen). 48% sind
dagegen. Immerhin noch 31% (36% der
16- bis 14-Jährigen) befürworten die To-
desstrafe für „Apostaten“, 57% sind dage-
gen. 61% (71% der 16- bis 24-Jährigen)
verurteilen Homosexualität als falsch und
illegal.20

Die Umfragen sind schwer miteinander
zu vergleichen, und sie geben keinen Auf-
schluss darüber, was die Befragten tat-
sächlich unter Scharia verstehen. Gleich-
wohl ist anzunehmen, dass sie Scharia so
begreifen, wie es ihnen in Moscheen, isla-
mischen Bildungsinstitutionen und zahl-
losen Internetportalen vermittelt wird. Es
ist nicht vermessen zu sagen, dass sie dort
nicht die idealisierte Version von Scharia
lernen, die der Erzbischof im Anschluss an
Tariq Ramadan vertritt, sondern die tradi-
tionalistische Sicht der Scharia als zeitlos
überall geltendes, allumfassendes Regel-
werk für den Alltag der Muslime. Die gute
Nachricht ist: Die Mehrheit der britischen
Muslime will kein Scharia-Recht in die
allgemeine Rechtsordnung inkorporiert
sehen. Doch eine starke und vor allem
junge Minderheit will es. Bedenklich ist
auch, dass die Jüngeren, die Scharia-
Recht wünschen, es nicht interpretiert se-
hen wollen, d. h. keine Weiterentwick-
lung und mögliche „Liberalisierung“ er-
streben. Das sind immerhin 42% der 16-
bis 24-Jährigen.

142 MATERIALDIENST DER EZW 4/2008

inhalt04.qxd  17.03.2008  08:31  Seite 142



Es gibt somit eine wachsende junge musli-
mische Minderheit, die deutliche Distanz
zum britischen Rechtsstaat zeigt. Hier
wird der problematische Einfluss islamis-
tischer Gruppen auf Moscheen und Bil-
dungseinrichtungen sichtbar. Seit mehr als
einem Jahrzehnt können diese Gruppen
ungehindert ihre antidemokratische Hal-
tung und häufig auch antisemitischen Bot-
schaften verbreiten und ihre Netzwerke
ausbauen. Wie das geschieht und wel-
chen Anteil die „laissez-faire“ Politik des
britischen Staates an dieser Entwicklung
hat, zeigt das Buch eines Insiders. Ed Hu-
sain, der mit 16 Jahren Fundamentalist
wurde, der extremistischen „Hizb-ut-Tah-
rir“ („Partei der Befreiung“) beitrat und
sich später vom Islamismus trennte, be-
schreibt im graphischen Detail, wie leicht
es den Islamisten in Großbritannien ge-
macht wird.21

Konsequenzen des erzbischöflichen 
Vorschlags

Der Erzbischof wollte sicherlich einen
Beitrag zur „Integration“ für Muslime lie-
fern. Doch sein Vorschlag ist kontrapro-
duktiv, integrationsfeindlich und für die
Demokratie gefährlich. Der religiöse Plu-
ralismus einer demokratischen Kultur lebt
von gemeinsamen Werten und einem ge-
meinsamen Rechtsbewusstsein, das nicht
automatisch bewahrt wird. Die gleichzei-
tige Geltung verschiedener Rechtssysteme
schafft „Grauzonen des Rechts“ und ist
geeignet, der Rechtsordnung empfind-
lichen Schaden zuzufügen. Sie stellt zu-
gleich die Bindung des Staates an Recht
und Gesetz in Frage. Die Identifikation
des Staates mit unterschiedlichen Rechts-
systemen untergräbt seine Autorität, in-
dem sie den Bürger im Unklaren darüber
lässt, welche Ethik der Rechtsbefolgung
von ihm erwartet wird. Geschichtliche Er-
innerung kann vor Augen führen, dass die

Erhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien kei-
neswegs selbstverständlich ist. Sie kann
durch Aushöhlung zerstört werden. 
1. Die offizielle Anerkennung von islami-
schen Institutionen, wie den „Islamic Sha-
ria Councils“, die seit 1982 schariarecht-
liche Entscheidungen vor allem in Schei-
dungsfragen (95% der Urteile) treffen,
wäre der Anfang vom Ende der allgemei-
nen, säkularen, für alle Staatsbürger glei-
chermaßen geltenden Rechtsordnung. Die
Schaffung spezifischer islamischer Rechts-
bezirke würde zur Verfestigung und nach-
haltigen Stabilisierung parallelgesell-
schaftlicher Strukturen führen, die schon
lange die gesellschaftliche Wirklichkeit
Großbritanniens prägen. Im November
2001 war eine Kommission unter dem
Vorsitz des ehemaligen Stadtdirektors von
Nottingham, Ted Cantle, zu dem depri-
mierenden Ergebnis gekommen, dass in
einigen Regionen Englands Segregation
und massive Konflikte zwischen den un-
terschiedlichen ethnischen, religiösen und
kulturellen Gruppen den Alltag bestimm-
ten. Die Kommission äußerte sich betrof-
fen über „die Tiefe der Polarisierung in un-
seren Städten“. Die Segregation der Be-
völkerung zeige sich in Sprachinseln, „ge-
trennten Bildungseinrichtungen, kommu-
nalen Diensten und zivilgesellschaftlichen
Gruppen“, sie werde sichtbar auf dem Ar-
beitsmarkt, in den religiösen Orientierun-
gen und den sozialen und kulturellen
Netzwerken. Viele Kommunen funktio-
nierten praktisch nur „auf der Basis paral-
leler Lebenswelten“.22 Die hier beklagte
Segregation würde sich entlang der Trenn-
linie „Religion“ erheblich verstärken. 
Die Wahlmöglichkeit für Schariarecht
würde den sozialen Zusammenhalt in der
britischen Gesellschaft nicht stärken, son-
dern schwächen. Der Direktor des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte, Hei-
ner Bielefeldt, hat den von Williams pro-
pagierten Multikulturalismus treffend so
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gekennzeichnet: „Plädoyers für die Ein-
führung des islamischen Familien- und
Erbrechts auf fakultativer Basis laufen auf
eine Form von Multikulturalismus mit an-
tiliberalen Nebenwirkungen hinaus. An
die Stelle des offenen kulturellen Pluralis-
mus der freiheitlichen Gesellschaft würde
ein Nebeneinander mehr oder weniger
geschlossener und religionsrechtlich par-
tiell autonomer Gruppen treten“.23

Zur Legitimation seiner Vorschläge hat
Williams auf die Tätigkeit der jüdischen
religiösen Schiedsgerichte („Beth Din“)
verwiesen und darin einen Beleg für
„überlappende Rechtsprechung“ sehen
wollen. Im Sinne formaler Gleichbehand-
lung sollte den Muslimen also zugestan-
den werden, was Juden angeblich schon
lange praktizierten. Eine Vergleichbarkeit
zwischen der jüdischen und muslimi-
schen Gemeinschaft ist jedoch nicht gege-
ben. Die „Beth Din“-Schiedsgerichte, die
sich in der Tat mit Konfliktschlichtung,
Ehe- und Scheidungsfragen beschäftigen,
haben nie, wie die muslimischen Organi-
sationen schon seit Anfang der achtziger
Jahre, offizielle rechtliche Anerkennung
ihrer Rechtssprüche verlangt. Sie arbeiten
stets informell, und ihre Entscheidungen
bleiben immer auf der Ebene der Freiwil-
ligkeit.24 Muslimische Organisationen ha-
ben darüber hinaus auf das „Indische Per-
sonalstatut“ verwiesen und verlangt, diese
Regelung auch in Großbritannien einzu-
führen. Warum – so hieß es – sollte, was
für indische Muslime seit den dreißiger
Jahren gilt, nicht auch für britische Mus-
lime gelten? Doch das indische „Muslim
Personal Law“ ist äußerst umstritten. Viele
säkular orientierte Muslime und kritische
muslimische Intellektuelle, wie z. B. Ash-
gar Ali Engineer, machen geltend, dass es
die gesellschaftliche Segregation und Kon-
flikte zwischen den Religionsgruppen ver-
stärkt, die immer wieder in gewalttätige
Auseinandersetzungen münden („com-

munalism“). Ferner käme es zu massiven
Benachteiligungen und Ungleichbehand-
lungen von Frauen. 
2. Williams überantwortet Entscheidun-
gen in zivilrechtlichen Fragen mit weit rei-
chenden Folgen (Scheidung, Erbschaft)
den kaum repräsentativen, unzureichend
oder gar nicht demokratisch legitimierten
Institutionen der muslimischen Gemein-
schaften. Das ist umso erstaunlicher, als
dem Erzbischof nicht verborgen geblieben
sein wird, welche Varianten des Islam ge-
genwärtig in den britischen muslimischen
Communities den Ton angeben. Es sind
gewiss nicht die, die seinem Bild vom Is-
lam entsprechen. Nicht die Tariq Rama-
dans und/oder Williams’ „liberale“, gebil-
dete Partner im „interreligiösen Dialog“
sind die religiösen Autoritäten in den mus-
limischen Milieus, sondern leider, mit sei-
nen eigenen Worten, die „repressivsten
und am meisten rückwärts gewandten Ele-
mente“. Die muslimischen Milieus in
Großbritannien sind eng geknüpfte Netz-
werke, wobei ethnische und religiös-kul-
turelle Eliten der Herkunftsländer (die sau-
dischen Wahabiten, die Barelvis, die De-
obandis u. a.) sowie zunehmend islamisti-
sche Gruppen wie „Hizb-ut-Tahrir“, „Al-
Mujahiroun“, „Ahl-al-Hadith“, „Islamic
Society of Britain“ (Muslimbrüder) u. a.
das religiös-politische Leben dominieren.
Williams Kollege, der aus Pakistan stam-
mende Bischof von Rochester, Michael
Nazir-Ali, sieht die gegenwärtige Lage in
Großbritannien wesentlich klarer. Er be-
klagte, dass es inzwischen „no-go-zones“
für Nicht-Muslime in von Muslimen be-
wohnten Räumen gebe, und spielte dabei
auf die zunehmenden Radikalisierungs-
tendenzen unter jungen Muslimen an.
Seine klare Aussage brachte ihm Todes-
drohungen von islamistischer Seite ein. Er
steht unter Polizeischutz.25 Vor dem Hin-
tergrund der Tendenz zur Islamisierung in
Teilen der muslimischen Milieus wäre es
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naiv anzunehmen, dass die gegenwärtig
etwa zwölf „Islamic Shariah Councils“
von solchen Tendenzen unbeeinflusst
blieben. Ohnehin amtieren dort Scheichs,
die keinen Zweifel daran lassen, dass sie
die Einführung auch des islamischen Straf-
rechts in Großbritannien für sinnvoll hal-
ten. So erklärte Scharia-Richter Suheib
Hasan, der islamisches Recht in Medina
studiert hat und seit 30 Jahren in Großbri-
tannien lebt, unverblümt, dass, wenn
Großbritannien das islamische Strafrecht
einführte, die Regierung weniger Gefäng-
nisse bräuchte. Er fügte hinzu: „Dieses
Land könnte in einen Hort des Friedens
verwandelt werden, denn keiner wird
mehr stehlen, wenn die Hand eines Die-
bes abgehackt wird.“26

3. Gerade die schwächsten Gruppen in
den muslimischen Communities, vor al-
lem die Mädchen und jungen Frauen,
wären von der offiziellen „Anerkennung“
der Scharia-Gerichte besonders betroffen.
Schon heute haben sie große Schwierig-
keiten, ihre vom britischen Staat garantier-
ten gleichen Rechte gegen die geballte
Macht der patriarchalisch-religiösen Eliten
und die selbsternannten Religionswächter
zu behaupten. Wenn inzwischen schon
strafrechtlich relevante Fälle berichtet
werden (zum Beispiel Totschlag und

Mord), die nicht der britischen Justiz an-
gezeigt, sondern von muslimischen Ord-
nungshütern „geregelt“ wurden, dann
müssten die Alarmglocken läuten. Wer
sollte vom britischen Staat offiziell aner-
kannte „Islamic Sharia Courts“ in den
muslimischen Milieus noch daran hin-
dern, auch irgendwann islamisches Straf-
recht anzuwenden? Der Erzbischof hätte
aus dem blutigen Nordirlandkonflikt ge-
lernt haben können, was es heißt, wenn
in verfeindeten Communities der „secta-
rianism“ regiert und paramilitärische
Gruppen den „Schutz“ der jeweils eige-
nen Gruppe übernehmen. Das Gewalt-
monopol des britischen Staates war in den
extremistischen Enklaven der IRA oder der
loyalistischen militanten Gruppen jahr-
zehntelang nicht mehr vorhanden. Eine
ähnliche Situation könnte sich in muslimi-
schen Milieus entwickeln. Es ist das er-
klärte Ziel einiger islamistischer Gruppen,
Großbritannien in ein „dar-al-Islam“ zu
verwandeln. Scharia-Gerichte mit staat-
licher Anerkennung wären ein wichtiger
Schritt in die Richtung der Etablierung is-
lamischer Inseln in „ungläubiger“ Umge-
bung. Dass der Erzbischof von Canterbury
diese Strategie begünstigt, zeigt einen gra-
vierenden Mangel an Wahrnehmungs-
und politischer Urteilskraft. 
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Vermischen sich die Religionen? Unter dieser Fragestellung referierte der Erlanger Syste-
matische Theologe Walter Sparn am 7. Juni 2007 im Rahmen der „Werkstatt Weltan-
schauungen“ beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln. Wir danken dem
Autor dafür, dass er seinen Text für den MD zur Verfügung gestellt hat.

Walter Sparn, Erlangen

Was ist dem Christentum fremd?
Kriterien zum Umgang mit dem Synkretismus

„Synkretismus“ ist kein Schmuddelwort!

Seit dem 17. Jahrhundert hat die Theolo-
gie in Deutschland den ursprünglich posi-
tiven Ausdruck Synkretismus (Zusammen-
halten gegen äußere Gegner) negativ be-
setzt. Besonders bei Missionswissen-
schaftlern im frühen 20. Jahrhundert
wurde er zum „Kampfbegriff“, der die an-
geblich illegitime Vermischung des Chris-
tentums mit indigenen Religionen anpran-
gerte. Die in Lateinamerika, Afrika, Indien
und Melanesien zu beobachtenden Amal-
game des aus Europa und den USA im-
portierten Christentums und einheimi-
scher Religionspraxis (z. B. „Ahnenkult“)
galten unter Berufung auf Apostelge-
schichte 4,12 („kein anderer Name“) als
gefährliche Bedrohung, als polytheisti-
scher „Abfall“ oder als „Zerfallserschei-
nung“ eines schwach gewordenen Chris-
tentums. 
In der von vornherein und strikt negativen
Wertung jeglichen Synkretismus stecken
mehrere Fehler. Erstens: So identifiziert
man den „Namen“ Jesu Christi mit dem
religiösen Phänomen „Christentum“, ge-
nauer sogar: mit der modernen, kirchli-
chen und bürgerlichen Form des Christen-
tums. Zweitens: Man setzt den Wahrheits-
anspruch des Christentums in eins mit
kultureller Überlegenheit oder religiöser
Alleingeltung des „christlichen Abendlan-
des“, ist also latent imperialistisch. Drit-

tens: Diese negative Wertung erklärt, da
sie ja strikt deduktiv verfährt, eine diffe-
renzierte Beschreibung der realen Synkre-
tismen für unnötig. Alles, was anders aus-
sieht als „mein“ Christentum, ist ohne
Weiteres unwahr. Diese Einstellung er-
kennt übrigens auch nicht die antisynkre-
tistischen Prozesse, in denen religiöse Pra-
xis für bestimmte Lebenslagen wieder
„entmischt“ wird. 

Das Christentum ist selbst eine 
synkretistische Religion

Zu übersehen, dass das Christentum selbst
eine synkretistische Religion ist, darin be-
steht der größte Fehler der gängigen Syn-
kretismus-Polemik. Wer nach Kriterien
christlichen Umgangs mit „dem Synkretis-
mus“ fragt, bezieht sich jedoch nicht auf
nur etwas von außen Begegnendes, son-
dern auf ein Charakteristikum seines eige-
nen Christentums. Noch mehr als das Ju-
dentum und der Islam hat sich das Chri-
stentum von Anfang an und immer in dy-
namischen Prozessen des Austauschs mit
umgebenden oder neu begegnenden Kul-
turen und ihren Religionen formiert. Hier-
für gibt es zahllose Beispiele, angefangen
von der Übernahme von Sakramenten aus
hellenistischen Mysterienreligionen bis
hin zu der bis heute einflussreichen Auf-
nahme griechischer Philosophie in die
christliche Theologie.
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Diese synkretistischen Prozesse bedeute-
ten aber stets zugleich die Aneignung von
Elementen heterogener Religion oder
Weltanschauung und die Abstoßung an-
derer Elemente; sie führten jeweils zur
Transformation des Fremden und des Ei-
genen zugleich. Es ist einerseits einfach
zu sagen, wodurch das Christentum trotz-
dem immer das Christentum geblieben ist:
durch den Gebrauch der kanonischen Bi-
bel und des Glaubensbekenntnisses,
durch den Vollzug des gleichen Gottes-
dienstes, durch die Fortgeltung der kirchli-
chen Rechts- und Amtsstruktur. Doch an-
dererseits waren auch diese „roten Fäden“
nie statisch fixiert, denn die Bibel wird
unterschiedlich ausgelegt, Bekenntnisse
gibt es nur in der Mehrzahl, der Gottes-
dienst kann strittig werden („Wer lädt zum
Abendmahl ein?“), die Ämterstruktur ver-
hindert bekanntlich die kirchliche Einheit.
Dazu kommt noch das sich wandelnde
Verhältnis des Christentums zur politi-
schen Herrschaft, das zwischen Märtyrer-
kirche und Staatskirche schwanken kann.
Nicht zufällig war in den Zeiten der Ver-
knüpfung des Christentums mit politischer
Macht das Ausmaß synkretistischer Pro-
zesse weniger stark; Synkretismus war
stärker vor der Konstantinischen Wende
und ist heute wieder stärker, wo sich das
Christentum im Kontext plural koexistie-
render und medial omnipräsenter Religio-
nen sowie in der Situation einer weitge-
henden Individualisierung religiöser Wahl
und Entscheidung befindet.

Das synkretistische Charisma des 
Christentums

Fragt man nach Kriterien für den Umgang
mit synkretistischen Phänomenen im
Christentum, so muss man sich von der
Annahme verabschieden, dass das Chri-
stentum je als „reine“, religiös und kultu-
rell unvermischte Religion mit definiten

Grenzen existiert habe oder auch als sol-
che existieren sollte. Ein solches „reines“
Christentum gab es nie, es wäre sogar ein
Selbstwiderspruch. Man kann sogar von
einem synkretistischen Charisma, von ei-
ner Begabung des Christentums sprechen,
mit Pluralisierung und mit Anders-Werden
umzugehen, ja Pluralität und Alterität her-
vorzubringen. 
Der wichtigste Grund hierfür ist, dass das
Christentum von Anfang an, seit Pfingsten
(man lese Apg 2), eine Religion der Über-
setzung ist, der Übersetzung in fremde
Sprachen, Verstehenswelten und Kulturen.
Das Christentum ist von sich aus auf In-
kulturation angelgt, auf die konkrete Ge-
staltung der religiösen Praxis in der jewei-
ligen Kultur und deren religiöser Dimen-
sion; es ist nie ohne tiefgreifende Transfor-
mation gewesen. 
Das Christentum hat daher eine offene
Flanke: Es ist angewiesen auf das Wehen
des Heiligen Geistes, wo und wann dieser
will, d. h. auf spirituelle Innovationen, die
zugleich die Selbigkeit des Christentums
erneuern; und es ist angewiesen auf theo-
logische Reflexion, die doktrinelle und in-
stitutionelle Orientierung auch in synkre-
tistischen Prozessen ermöglicht – der
christliche Glaube ist immer auch „den-
kender Glaube“. 
Das letztgenannte Charakteristikum hat
eine das synkretistische Charisma korri-
gierende Funktion, es sorgt dafür, dass
auch tiefgehende Transformationsprozesse
ein authentisches („biblisches“ oder apos-
tolisches“) Christentum zum Ergebnis ha-
ben. Man kann die Reflexionsfähigkeit
des Christentums daher auch sein prophe-
tisches Charisma nennen.

Wann bleibt ein synkretistisches 
Phänomen christlich?

Die Kriterien für den Umgang mit synkre-
tistischen Entwicklungen können nicht
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aus einer fixen „Identität“ des Christen-
tums abgeleitet werden, denn eine solche
„A=A-Identität“ gibt es im Leben nicht,
schon gar nicht im Leben mit Gott. Es gibt
lediglich den bis zum Jüngsten Gericht
andauernden Prozess der immer neuen
Identifikation des Christlichen in dem je-
weiligen Christentum, wie es durch die in
ihm und seinem kulturellen Kontext indi-
viduell und gemeinschaftlich religiös
Handelnden verkörpert wird. Deshalb ist,
wie der Theologe Friedrich Schleierma-
cher zu Recht feststellte, das Christentum
– so rechtgläubig es sein will und zweifel-
los auch sein soll – immer auch mit einem
Element der Heterodoxie ausgestattet,
d. h. mit einer religiös und kulturell pro-
duktiven und innovativen Dynamik.
Das elementare Kriterium der Identifika-
tion des Christlichen ist nichtsdestoweni-
ger sehr klar und einfach. Es ist der Voll-
zug des christlichen Glaubens an Gott in
Gestalt des persönlichen und gemein-
schaftlichen Christusbekenntnisses: „Ky-
rios Jesus“, „Herr (Gott) ist Jesus (der Ge-
kreuzigte)“. Alle dogmatischen Fixierun-
gen einer christlichen Lehre müssen sich
auf dieses Jesus-als-Gott-Bekennen zu-
rückführen lassen, alle Veränderungen im
Christentum müssen ihre Legitimität an
diesem Bekenntnissatz ausweisen, dessen
Prädikat „Herr“ oder „Gott“ zwar unter-
schiedlich verstanden werden kann, des-
sen Subjekt jedoch dasselbe bleibt: der
vor 2000 Jahren gekreuzigte Jesus von Na-
zaret: Gott ist Jesus.
So bleibt dieses Bekennen, das „Gott“ als
durch den Gekreuzigten definiert glaubt,
doxologisch immer dasselbe Bekenntnis.
Auch das synkretistische Charisma bleibt,
wenn es christlich sein will, diesem Be-
kennen treu: Der christliche Synkretismus
ist, mit anderen Worten, asymmetrisch,
der Name „Jesus“ (und was in diesem Na-
men an Worten und Taten überliefert ist)
ist nicht austauschbar, da haben die ein-

gangs erwähnten Polemiker Recht („Theo-
krasie“). Das zeigt sich an einem kriti-
schen Punkt sehr deutlich: Ein Synkretis-
mus, der aus allgemeinem Relativismus
oder auch aufgrund neuer Offenbarungen
jenes Christuszeugnis unnötig macht und
so jede Mission für den Christusglauben
und jegliche Konversion zum Christus-
glauben vergleichgültigt, hat sich vom
Christentum als eigen-sinnige religiöse
Praxis getrennt.

Das unterschiedliche Gewicht von 
Synkretismen

Das elementare und einzig exklusive Kri-
terium dafür, ob synkretistische Entwick-
lungen christlich bleiben oder aber dem
Christentum fremd werden, wird meist im
beschriebenen Grenzfall unmittelbar
wirksam. Meist liegt jedoch eine Gemen-
gelage vor, weil die genannten Faktoren
der Kontinuität des Christentums in seinen
Wandlungen, z. B. die Bibel oder das Kir-
chenrecht, ja nicht einfach das Christus-
bekennen sind und diesem Bekenntnis
auch unterschiedlich nahestehen. Es ist
daher nötig, von Synkretismus immer
auch deskriptiv zu sprechen, also genau
zu beschreiben, wo und wie synkretisti-
sche Phänomene auftreten. Sie sind sehr
vielfältig und von unterschiedlicher reli-
giöser Bedeutung.
Es ist ein erheblicher Unterschied, ob Syn-
kretismen im Ritus des Gemeindegottes-
dienstes und in den Symbolen des Glau-
bens auftreten oder in der persönlichen
Frömmigkeit, ob in der kirchlichen Dok-
trin oder in der Bilder- und Tonsprache
christlicher Dichter und Musiker, ob in
der Übersetzung kanonischer Texte oder
in ihrer aktualisierenden Auslegung und
ethischen Umsetzung. So ist nicht nur die
„Volksfrömmigkeit“ synkretistisch, son-
dern auch unsere Gesangbücher, erst
recht unsere verfassten Kircheninstitutio-
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nen und das Kirchenrecht, sind synkretis-
tische Gebilde – und das doch meist ohne
Gefährdung des Christusbekennens. Aber
wer weiß, ob unsere volkskirchliche, öf-
fentlich-rechtliche Kirchenorganisation
dem Christusbekennen nicht auch Hin-
dernisse in den Weg legt? Wie schwierig
die Orientierung werden kann, trat z. B.
bei der Diskussion der neuen Bibelüber-
setzung, der „Bibel in gerechter Sprache“
zutage: Man kann sie loben, weil sie die
Bibel in die gegenwärtige kulturelle Situa-
tion hinein übersetzt und also indigeni-
siert; man kann sie auch tadeln, weil der
Synkretismus, der mit jedem Übersetzen
verbunden ist, in diesem Fall den kanoni-
schen Text und seine Philologie um der
aktuellen theologischen correctness wil-
len hinter der Interpretation verschwinden
lässt, also eine Auslegung für den Text
ausgibt.
Auch sind Prozesse der Inkulturation in
der Begegnung des „westlichen“ Christen-
tums mit anderen Kulturen (z. B. Ahnen-
verehrung) anderer Art als z. B. Prozesse
der Hybridisierung heterogener religiöser
Traditionen, wie sie in der Auseinander-
setzung unserer Kirchen mit spirituellen
Einflüssen östlicher Religionskulturen
(z. B. Reinkarnationsglaube) oder der ne-
benchristlichen Esoterik des Westens (z. B.
„Wiederverzauberung der Natur“) ausge-
bildet werden. 
Wiederum anderer Art sind die in unserer
religiös und weltanschaulich pluralen
Welt unvermeidlichen Prozesse der Adap-
tion und Transformation des lebensge-
schichtlich erlernten oder erlittenen 
Christentums im Kontext der marktförmig
angebotenen religiösen Optionen (z. B.
individuelle religiöse Bricolagen, aber
auch die U-Musikszene, Filme usw.).
Kurz, ein pauschales Schlagwort „Synkre-
tismus“ hilft nicht weiter; nötig ist das ge-
naue Hinschauen, was wo, wie, wann,
durch wen geschieht.

Synkretismus und kanonische Autorität

Um den Abstand zwischen dem Christus-
bekennen und der geschichtlichen Ent-
wicklung des Christentums zu über-
brücken und in den vielfältigen synkreti-
stischen Prozessen orientierungsfähig zu
sein, haben die christlichen Kirchen schon
früh Richtmaße oder Kriterien der Unter-
scheidung ausgebildet, mittels derer man
jeweils die Grenze zwischen innen („was
zu uns gehört“) und draußen („was nicht
zu uns gehört“) ziehen kann. Das traditio-
nelle griechische und lateinische Wort
dafür heißt Canon, Canones. Dem Chris-
tentum wird fremd, was den Raum des
Kanonischen verlässt und wer anderes
und mehr will als mit den kanonischen 
Instanzen vereinbar ist. Diese Instanzen
sind traditionell, wie schon erwähnt, die
Heilige Schrift, das kirchliche Bekenntnis
und das bischöfliche Lehramt. Daran,
dass sie und besonders das letztere in Ge-
stalt des Papstes in der Reformation strittig
geworden sind, kann man sehen, dass die
Frage nach dem Umgang mit Synkretis-
mus nicht nur eine Frage der Regeln dafür
ist, sondern auch die Frage nach denen,
die diese Regeln handhaben oder sie gar
neu oder exklusiv formulieren (z. B. das
Schriftprinzip). Anders gesagt, die Frage
der Kanonizität ist stets auch eine Frage
der Macht: Wer hat, wie es früher hieß,
die potestas, die Vollmacht zu bestimmen,
was christlicher Synkretismus ist, welche
religiösen Entwicklungen in der Analogie
des Christusglaubens bleiben und welche
sich dieser Analogie („Orthodoxie“) ent-
fremden?
Das reformatorische Christentum plädiert
aus Gründen, die im Christusbekennen
als solchem liegen, gegen die Machtför-
migkeit religiöser Autorität zugunsten ih-
rer Plausibilität, nämlich zugunsten der
allen Christen zugänglichen, freien, daher
veränderlichen und verbesserlichen Inter-
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pretation der Überlieferung des Christus-
bekenntnisses in Gestalt der Heiligen
Schrift. Das evangelische Schriftprinzip
sola scriptura besagt, dass religiöse Ent-
wicklungen und Neuerungen im Christen-
tum nur einem relativen, keinem definiti-
ven Urteil von Menschen unterworfen
werden dürfen, sondern sich als Ausle-
gung der Bibel in der christlichen Ausle-
gungsgemeinschaft zu bewähren haben.
Für diese Auslegung, sofern sie hermeneu-
tisch nachvollziehbar und nicht beliebiges
oder vorurteilsgeleitetes („fundamentali-
stisches“) Hineinlesen ist, lassen sich al-
lerdings Konsense mittlerer Reichweite
aufbauen, z. B. in aktuellen Bekenntnis-
formulierungen, in der kommunikativen
und in der ethischen Praxis der Ge-
meinde, vielleicht sogar in einer besseren
Kirchenverfassung. Das definitive Urteil
über die vollständige Richtigkeit unserer
Bibelauslegung, mithin auch das defini-
tive Urteil über die Christlichkeit der sich
entwickelnden oder angestrebten Synkre-
tismen in unserer Kirche behält sich der
Heilige Geist vor.

Vermischen sich die Religionen? 

Ja, und das werden sie umso mehr, je in-
tensiver sie friedlich koexistieren und sich
nicht oder nicht mehr durch institutionelle
Macht „rein“ halten können, sondern auf
dem weltanschaulichen Markt um Plausi-
bilität werben müssen (der Wechsel vom
Paradigma „institutionelle Macht“ zu
„weltanschaulicher Markt“ ist gut evange-
lisch!). 
Nein, soweit es ihnen gelingt, sich immer
neu in der Entsprechung zu ihrem eigenen
Glauben zu respezifizieren. Das Christen-
tum bleibt Christentum in Europa oder
Afrika oder sonstwo, wenn sich die syn-
kretistische Vielfalt der jeweiligen Vorstel-
lungen von Gott und der Welt zu dem Be-
kenntnis „Gott ist Jesus“ findet. 

GESELLSCHAFT

Deutschland sucht den Super-Geller.
Übersinnliche Phänomene oder zauber-
hafte TV-Illusionen? Nach acht Wochen
ist Ende Februar 2008 die erste Staffel der
wöchentlichen Pro-Sieben-Show The next
Uri Geller – Unglaubliche Phänomene
Live zu Ende gegangen. Sieger des Titels,
der mit 100 000 Euro dotiert ist, wurde
der 41-jährige Schweizer Vincent Raven,
der mit seinem Kolkraben das TV-Publi-
kum für sich gewinnen konnte (www.vin-
centraven.ch). Inzwischen ist die Behaup-
tung verbreitet worden, Raven sei Mit-
glied des satanistischen „Schwarzen Or-
dens von Luzifer“, was er jedoch vehe-
ment bestreitet. Der Schweizer Zeitschrift
„Blick“ sagte der Gewinner der Zauber-
Show: „Ich bin Katholik, wurde katholisch
erzogen und interessiere mich auch für
andere Richtungen der Magie. Aber ich
bin sicher kein Satanist!“ (Quelle:
www.blick.ch, 28.2.2008) Eines steht jetzt
schon fest: Im nächsten Jahr wird es nach
Mitteilung von Pro Sieben eine zweite
Staffel von „The next Uri Geller“ geben.
Doch die Einschaltquoten fielen offen-
sichtlich nicht so hoch aus, wie sich die
Produzenten dies erhofft hatten.
2004 erlebte der Bühnenmagier Uri Gel-
ler bei RTL mit der Uri-Geller-Show ein
TV-Comeback. Seit Anfang des Jahres tritt
er nun in der neuen Casting-Show „The
next Uri Geller“ als Gastgeber und Kom-
mentator der Kandidaten auf, die über an-
geblich außergewöhnliche Fähigkeiten
verfügen sollen und diese wiederum an
Prominenten vor Publikum unter Live-Be-
dingungen demonstrieren. In der Sendung
hat der Zuschauer die Möglichkeit, über
sogenanntes Televoting die einzelnen
Kandidaten zu bewerten und darüber zu
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entscheiden, wer in der nächsten Folge
wieder auftreten darf und wer nicht. Pro-
Sieben bezeichnet Geller in der die Sen-
dung begleitenden PR-Kampagne als den
größten „Mystifier“ auf der Suche nach ei-
nem Nachfolger. Vorbild der Sendung ist
die in Israel äußerst erfolgreiche Show
„The Successor“, die dort eine Einschalt-
quote von rund 50 Prozent erzielen
konnte. In den USA lief eine TV-Variante
des Originalformats unter dem Titel „The
Phenomenon“. Auch in den Niederlanden
und in Ungarn sind ähnliche TV-Formate
in Arbeit.
Der Titel der 90-Minuten-Sendung geht
zurück auf den 1946 in Israel geborenen
Bühnenmagier Uri Geller, der hierzulande
mit seinem spektakulären Fernsehauftritt
als „Löffelverbieger“ in der Wim-Thoelke-
Show „Drei mal Neun“ am 17. Januar
1974 bekannt wurde. Bereits im Alter von
fünf Jahren soll Geller ein übersinnliches
Erlebnis zuteil geworden sein. In der
Grundschule soll ihm schließlich bewusst
geworden sein, dass er über paranormale
Fähigkeiten verfüge. Zunächst kämpfte er
1967 als Fallschirmspringer im Sechs-
Tage-Krieg, in dem er verwundet wurde.
Zwischenzeitlich arbeitete Geller auch als
Fotomodell. Entdeckt wurde er von dem
New Yorker Parapsychologen und Ufolo-
gen Andrija Puharich (1918-1995), sei-
nem späteren Biografen. Ende der 1960er
Jahre machte Geller mit Auftritten von
sich reden, bei denen er auf geheimnis-
volle Weise Löffel verbog.
Die Kritik an seinen angeblichen über-
natürlichen Fähigkeiten ließ nicht lange
auf sich warten. So wurde ihm vorgewor-
fen, die Löffel vorher mit einer Chemikalie
manipuliert zu haben. In den 1980er Jah-
ren zog er sich von der Fernsehöffentlich-
keit weitgehend zurück. Er soll seinen Un-
terhalt mit der Suche nach Gold und Er-
zen bestritten haben. Geller verfasste
auch einige Bücher: Neben einer Autobio-

grafie Mein wundervolles Leben (1995)
erschienen Der Geller Effekt (1986), Uri
Gellers Geheimtips für Glück und Wohl-
stand (1988) und Die Macht des Geistes
(2006) sowie Uri Gellers Powerguide zum
Erfolg (2007).
In der Vergangenheit kam es immer wie-
der zu juristischen Auseinandersetzungen
zwischen Geller und verschiedenen Skep-
tikerorganisationen, die ihm vorwarfen,
weniger mit übersinnlichen Kräften denn
mit überaus irdischen und teilweise billi-
gen Zaubertricks zu beeindrucken. Im In-
ternet kursieren jetzt wieder viele skepti-
sche Beiträge und Videos, die dem seit
mehreren Jahren in England wohnenden
Geller Täuschung und Manipulation vor-
werfen (www.gwup.org/themen/texte/
uri_geller). In Wirklichkeit würde es sich
um Tricktechniken mit oder ohne Hilfs-
mittel handeln. Hinzu kämen u. a. die ge-
zielte Anwendung wenig bekannter psy-
chologischer Effekte und die bewusste In-
strumentalisierung von Schwachpunkten
der TV-Technik im Studio (Kameraführung
und häufiger Standortwechsel) für die ver-
blüffenden „Ergebnisse“.
Die aktuelle Kritik konzentriert sich jetzt
auf die angeblichen paranormalen Fähig-
keiten der Teilnehmer in „The next Uri
Geller“. Zauberkünstler bescheinigen der
neuen Show inzwischen einen großen
Unterhaltungswert. Von übernatürlichen
Fähigkeiten bei den Teilnehmern könne
jedoch keine Rede sein. Jetzt melden sich
auch „Mentalisten“ zu Wort, die als Men-
talzauberkünstler Effekte wie Vorhersagen,
Gedankenlesen als Zauberkunst darbie-
ten, ohne jedoch einen paranormalen
Hintergrund zu postulieren. Inzwischen
sind Fans der Sendung dazu übergegan-
gen, in sogenannten Internet-Blogs die
Tricks der TV-Castingshow zu entzaubern
(vgl. http://gellerentlarvt.wordpress.com
und http://urigellertricks.wordpress.com).
Die Programm-Verantwortlichen wird
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dies nicht weiter stören. Ein Pro-Sieben-
Sprecher wird in der Presse mit den Wor-
ten zitiert, den Sender interessiere es
nicht, „wie die Kandidaten es machen,
sondern was sie machen“. Dies deutet
darauf hin, dass von solchen TV-Inszenie-
rungen nach wie vor eine große Wirkung
und Suggestionskraft ausgehen. Pro-Sie-
ben wird damit einmal mehr seinem
Image als „magischer Kanal“ im sprich-
wörtlichen Sinne gerecht. Gesetzt wird
auf gängige Mystery-Themen, die bei jün-
geren Zuschauern ankommen und nach
wie vor einen hohen Unterhaltungswert in
dieser Zielgruppe haben dürften. 
Die mediale Inszenierung wird zum Ge-
sprächsthema, aber auch zum Anlass für
Zeitschriften, das Thema möglichst publi-
kumswirksam aufzugreifen. Das große
Rauschen im Blätterwald hat eingesetzt.
Die populärwissenschaftliche Zeitschrift
P.M.Perspektive (Ausgabe 1/2008) greift
zeitgeistkonform die „neue Faszination
des Okkultismus“ auf und beleuchtet 
– durchaus kritisch – Telepathie, Pendeln,
Wahrträume und Spukphänomene.
Andere Zeitschriften gehen noch weiter
und nehmen den Geller-Effekt zum An-
lass, übersinnliche Erfahrungen mit esote-
rischen und spiritistischen Aspekten anzu-
reichern. So widmete die Frauenzeitschrift
freundin in ihrer Ausgabe 4/2008 (13.2.
2008) dem Thema „Übersinnliche Phä-
nomene“ sogar eine eigene Titelge-
schichte: „Rätselhafter Spuk, mysteriöse
Vorahnungen, geheimnisvolle Botschaften
aus dem Jenseits. Was wirklich dran ist.“
Präsentiert werden auf mehreren Seiten
„15 faszinierende Geschichten von über-
sinnlichen Erfahrungen“. Und auch Uri
Geller, der an dieser Stelle überraschen-
derweise als „Mystik-Star“ tituliert wird,
kommt im Interview zu Wort. Auf die
Frage, ob er übersinnliche Kräfte habe,
antwortet Geller: „Ich sehe mich als
‚Mystifier’ – ich fasziniere Menschen.

Aber natürlich bin ich auch ein Performer,
ein Showman. Und das suche ich auch
bei meinem Nachfolger: Es geht um Cha-
risma – und die fantastischste Show. Die
Leute zu Hause sollen sagen: Das ist doch
unmöglich, was der kann!“ (S. 96) Dass
Geller esoterischen Denkmustern zuneigt,
wird im weiteren Verlauf des Interviews
deutlich: „Ich denke, es hat mit Energie zu
tun. Schon Einstein hat mit seiner
berühmten Relativitätstheorie festgestellt:
Alles im Universum ist Energie. Und im-
mer in Bewegung. Und alles hat eine Vi-
bration, auch unser Gehirn. Und ich
nehme an, diese Vibration kann man zu
einem anderen Gehirn senden.“ Die Cas-
ting-Show „The next Uri Geller“ impliziert
versteckt die Frage nach dem Übersinn-
lichen, auch wenn man vieles als insze-
nierten Showeffekt deutet. Das Interesse
an diesen Themen ist – wie es scheint –
ungebrochen. 
Die TV-Show provoziert kritische Rückfra-
gen. Sie beziehen sich einerseits auf das
geschickte (Selbst-)Vermarktungskonzept
des TV-Magiers und die gezielte Instru-
mentalisierung des Mediums Fernsehen
für den Geller-Effekt. Uri Geller wird zur
zentralen Botschaft. Die beteiligten Kan-
didaten treten als „Mentalisten“ auf, als
Zauberkünstler, die sicherlich beein-
druckende Effekte zu erzielen vermögen.
Weitaus interessanter scheinen indes die
unterschiedlichen Zuschauerreaktionen
zu sein: Die einen stufen die Sendung als
Beitrag zur Volksverdummung ein. Wie-
derum andere nehmen alles Gezeigte und
Inszenierte für bare Münze, wobei man-
che von der Wirklichkeit „okkulter“ Phä-
nomene und Kräfte überzeugt sind und
sich in dieser Auffassung gar bestätigt se-
hen. Wiederum andere sind der Entzaube-
rung auf der Spur, indem sie die Tricks der
Kandidaten im Internet zu erklären versu-
chen. Der Reiz solcher spektakulären Ins-
zenierungen besteht zunächst in der ge-
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gerichtet, ein verblüfftes Publikum
zurückzulassen. Doch die Verblüffung
hält nicht lange an, wie sich dies an Reak-
tionen in kritischen Internetforen ablesen
lässt. Für manchen Zuschauer können die
darin gezeigten Showphänomene unter-
haltsam und kurzweilig sein. Aber sie sind
eben nicht die ganze Wahrheit.
Kritische Internetseiten:
www.gwup.org/themen/texte/uri_geller
http://gellerentlarvt.wordpress.com
http://urigellertricks.wordpress.com

Matthias Pöhlmann

heimnisvollen, suggestiv erzeugten At-
mosphäre. Der besondere Effekt ist die
verblüffte Reaktion des Zuschauers. Sie ist
das eigentliche Pfund, mit dem die Ma-
cher der Sendung wuchern. Zusätzlich
wird durch das scheinbar Unerklärliche
ein Anreiz gegeben, darüber zu rätseln,
auf welche Weise die verschiedenen Ef-
fekte erzielt wurden. Sind sie bloße Einbil-
dung oder gar Betrug? Sind sie Hinweise
auf das Einwirken von Geistern? Handelt
es sich um Wirkkräfte des geheimnisvol-
len Reiches der Seele? Die Spekulationen
nehmen kein Ende.
Die in der Sendung gezeigten Phänomene
sind durchaus erklärbar. Es gibt im Einzel-
fall gute und plausible Gründe. Bewusst
wird mit der Suggestion bzw. Illusion ge-
spielt, es würde sich um paranormale Ef-
fekte handelt. In diesem Spiel dürfte der
besondere Reiz liegen. Was nicht verges-
sen werden sollte: Übersinnliche Erfah-
rungen spielen in der Religionskultur
nach wie vor eine große Rolle. Im Kontext
einer neuen erfahrungsbezogenen esoteri-
schen Religiosität gewinnen sie zuneh-
mend an Bedeutung. Aus theologischer
Sicht ist darauf hinzuweisen, dass viele
dieser Phänomene durchaus „innerwelt-
lich“ gedeutet werden können. Damit
gehören sie letztlich zur Geschöpflichkeit
des Menschen. In jedem Fall ist es hilf-
reich und notwendig, auf „natürliche“ Er-
klärungsmodelle zurückzugreifen, um
nicht vorschnell in spiritistische oder ok-
kult-magische Deutekategorien zu gera-
ten, die mit dem christlichen Wirklich-
keitsverständnis nicht zu vereinbaren
sind.
Übersinnliche Erfahrungen können als
Hinweis auf den Schöpfungszusammen-
hang des Menschen gedeutet werden –
auf eine Wirklichkeit, die umfassender
und vielseitiger ist, als es uns Illusions-,
Zauber- und Suggestionskünstler erahnen
lassen. Ihre Zaubertricks sind darauf aus-

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 

Anhaltende Kritik am Umgang mit der ei-
genen Geschichte. (Letzte Berichte:
3/2008, 92ff; 106f) Seit dem Informations-
abend am 4. Dezember 2007, an dem die
„Arbeitsgruppe Geschichte“ die Ergeb-
nisse ihrer Studie zu den Entwicklungen
und Problemen der Neuapostolischen Kir-
che (NAK) zwischen 1938 und 1955 vor-
gelegt hat, reißt die Kritik an einer „ten-
denziösen“ Geschichtsschreibung nicht
ab. Das dokumentieren der öffentliche
Briefwechsel des früheren Apostels der
Gebietskirche Niederlande, Gerrit Sepers,
mit Stammapostel Wilhelm Leber sowie
der Briefwechsel zwischen der Vereini-
gung der Apostolischen Gemeinden und
dem Stammapostel. Sepers hatte Leber
nach dem Informationsabend persönlich
heftig angegriffen und seine tiefe Enttäu-
schung über den rückwärtsgewandten
Kurs der Kirchenleitung ausgedrückt. Be-
sonders der Exklusivitätsanspruch und die
beschönigenden Vergangenheitsdarstel-
lungen wurden bemängelt. An einer Stelle
verglich Sepers die NAK sogar mit einem
„geistigen Konzentrationslager“. In einem
sechsseitigen Brief wies der Stammapostel
die Vorwürfe zurück und betonte, dass die
NAK immer zu einer sachlichen Ausein-
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andersetzung bereit sei. Allerdings ge-
stand er ein, dass die Verantwortlichen zu
wenig bedacht hätten, dass durch diesen
Abend alte Wunden wieder aufgerissen
würden. „Wenn wir es noch einmal tun
könnten, würden wir sicherlich schonen-
der vorgehen.“
Als „unwürdig und unverständlich“ haben
auch die Apostel und Bischöfe der Verei-
nigung der Apostolischen Gemeinden in
Europa (VAG) den Informationsabend der
NAK binnen weniger Tage zurückgewie-
sen und dem Stammapostel mitgeteilt,
dass die VAG wegen dieses „unakzepta-
blen Verhaltens“ für weitere Gespräche
nicht mehr zu Verfügung stünden. Die
Enttäuschung der VAG war groß, hatte es
doch bereits 2005 erste Schritte zur Ver-
söhnung zwischen der NAK Schweiz und
der Vereinigung Apostolischer Christen
Schweiz gegeben. Nach „langen Beratun-
gen und umfangreicher Diskussion der
Fakten und in konstruktiver Auseinander-
setzung mit der gemeinsamen Ge-
schichte“ war beiderseitig eine versöhn-
liche Erklärung unterschrieben worden.
Der Gesprächsabbruch der VAG hat sicher
eine Signalwirkung gehabt und unter-
streicht eindrücklich die hohe Brisanz und
Sensibilität des Themas. 
Mit einer weiteren Erklärung hat sich die
VAG nun im Februar 2008 erneut an die
Öffentlichkeit gewandt. Darin setzt sie
sich noch einmal mit der sogenannten
„Botschaft“ J. G. Bischoffs auseinander
und betont deren ungöttlichen Charakter.
Gleichzeitig drücken die Apostel der VAG
ihre Hoffnung aus, dass es in Zukunft
doch zu einer Versöhnung mit der NAK
kommt. Als Reaktion auf diese deutlich
freundlicheren Töne hat Stammapostel Le-
ber nun der VAG weitere Gespräche ange-
boten. Er lädt die VAG in seinem öffentli-
chen Brief dazu ein, alle Einzelheiten der
kritisierten Punkte mit der Arbeitsgemein-
schaft „Geschichte der NAK“ mündlich zu

diskutieren und sie erläutern zu lassen. Es
ist sehr zu begrüßen, wenn zerstrittene
Parteien wieder in Kontakt miteinander
treten. Über Gespräche hinaus sind je-
doch schriftliche Dokumente wichtig, um
der interessierten Öffentlichkeit – worun-
ter sich zahlreiche Betroffene finden – die
offizielle Deutung der Fakten zu präsen-
tieren. Und dass eine Geschichtsaufarbei-
tung von zwei Betroffenen ohne unbetei-
ligte Dritte mit professioneller Distanz
zum Thema zum Ziel führen kann, ist un-
wahrscheinlich. Es sind Vorschläge für ei-
nen Runden Tisch gemacht worden, wo
mit Hilfe von Vermittlern der steinige Weg
der apostolischen Gemeinschaften fortge-
setzt werden kann.

Michael Utsch

JEHOVAS ZEUGEN 

Präsident der Wachtturm-Gesellschaft
verstorben. (Letzter Bericht: 10/2006,
389ff) Wie die Deutschlandzentrale der
„Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesell-
schaft“ erst am 6. März in einer Presseer-
klärung mitteilte, verstarb bereits am 21.
Februar 2008 ihr langjähriger Präsident
Willi K. Pohl kurz vor seinem 89. Geburts-
tag. Seit 1976 gehörte er zum Zweigkomi-
tee, das die geistliche Aufsicht der Zeugen
Jehovas in Deutschland innehat. Darüber
hinaus war er Mitglied der „Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania”
(USA). Jahrzehntelang war er als Koordi-
nator für die in vielen ehemals kommuni-
stischen Ländern unter Verbot agierenden
Gemeinden der Zeugen Jehovas tätig.
Die Pressemitteilung unterstrich, dass
Pohl aufgrund seiner religiösen Überzeu-
gung als Zeuge Jehovas bereits in jungen
Jahren von den Nationalsozialisten diskri-
miniert wurde: Weil er den Hitlergruß ver-
weigerte, verwies man ihn 1933 als 14-
jährigen Schüler der Oberrealschule in
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Eilbeck (Hamburg) von der Schule. 19-
jährig wurde er 1938 von einem Sonder-
gericht in Hamburg zu acht Monaten Haft
verurteilt, die er in dem als Polizeigefäng-
nis dienenden ehemaligen KZ Fuhlsbüttel
verbrachte. In der Verbotszeit hatte er
seine Frau Editha kennengelernt. Auch sie
musste ebenfalls eine achtmonatige Haft
im Konzentrationslager aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zu den Zeugen Jehovas ver-
büßen. „Von ihrem Pflichtverteidiger er-
fuhren beide, dass das Gericht eine Pro-
pagandaschau plante. Editha sollte einen
SS-Mann heiraten und Willi ein Mädchen
der Hitlerjugend. So sollten aus beiden
‚brauchbare Volksgenossen’ werden. Ih-
ren Glauben aufzugeben war für sie je-
doch undenkbar“, wie die Pressemittei-
lung diese anrührende Geschichte kom-
mentiert. Und weiter heißt es: „So be-
schlossen sie, sich noch vor dem Prozess
zu verloben, um zu bekunden, wie sie
darüber dachten. Sie heirateten am 26.
März 1940 und waren bis zum Tod des
Ehemanns 67 Jahre verheiratet“.
Nach dem Krieg konnten Jehovas Zeugen
in Deutschland ihren Glauben wieder
völlig frei ausüben. Nach jahrelangem
Rechtstreit wurde die Religionsgemein-
schaft im Jahr 2006 sogar als Körperschaft
des öffentlichen Rechts anerkannt (vgl.
MD 10/2006, 389ff). Das hat jedoch nicht
verhindert, dass die Mitgliedszahlen und
Taufen in den letzten zehn Jahren rückläu-
fig sind: Nur in jüngster Vergangenheit
deutet sich ein leichter Aufwärtstrend an
(vgl. z. B. die Statistik zu den Zeugen Je-
hovas „Zahlen in Deutschland 1991-
2007“ auf www.sektenausstieg.net).
Wie im „Wachtturm“ vom 1. Januar 2008
erläutert wird, hat sich die Wachtturmge-
sellschaft eine neue publizistische Strate-
gie ausgedacht. Man will durch unter-
schiedliche inhaltliche Schwerpunkte der
eigenen Publikationen gezielter be-
stimmte Menschengruppen erreichen.

Nach wie vor soll „Der Wachtturm“ (aktu-
elle Auflage: 37.100.000) zweimonatlich
erscheinen. Allerdings richtet sich die
Ausgabe vom 1. des Monats fortan stärker
an die Öffentlichkeit und dürfte sich tole-
ranter, dialogischer und freundlich dar-
stellen, während die Ausgabe vom 15. des
Monats intern bleiben soll und eher An-
weisungen zum Bibelstudium und Verhal-
tensregeln beinhalten wird. Die Zeitschrift
„Erwachet“ soll sich nach wie vor an
Skeptiker richten und Menschen dazu be-
wegen, mehr über Jehova wissen zu wol-
len. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese
Strategie positiv auf die Mitgliederent-
wicklung auswirken wird.

Michael Utsch

Karin Daecke, Moderne Erziehung zur
Hörigkeit? Die Tradierung strukturell-
faschistischer Phänomene in der evolu-
tionären Psychologieentwicklung auf
dem spirituellen Psychomarkt, 3 Bände,
Verlag Edition Psychotherapie und Zeitge-
schichte, Neuendettelsau 2006/2007, zu-
sammen 1834 Seiten, alle drei Bände
125,00 Euro.

Kritische Stimmen über die Ideologielas-
tigkeit der Psychologie sind in den letzten
Jahren fast gänzlich verstummt. Vielleicht
hat sich die Gesellschaft mittlerweile an
die Psychologisierung des Alltags ge-
wöhnt. Bei der unentwegten Neuerfin-
dung der für die Postmoderne erforder-
lichen „flexiblen Identität“ scheinen die
Methoden zeitgenössischer psychologi-
scher Lebenshilfe sogar recht nützlich zu
sein. Nach vielen Jahren umfangreicher
Recherche hat nun eine Soziologin eine
dreibändige Studie mit einer provozieren-
den Behauptung vorgelegt. Sie untersucht

BÜCHER
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die These, ob dem gegenwärtigen spiritu-
ellen Psychomarkt faschistische Elemente
zugrunde liegen. Welches Leitbild steht
hinter dem Programm einer evolutionären
Erziehung, und was für ein „Neues Be-
wusstsein“ und was für ein „Neuer
Mensch“ entstehen dabei? 
Die beiden ersten Bände sind Nachschla-
gewerke, die gezielt Kenntnisse über den
Psychomarkt vermitteln. Hier werden
Brücken von der New-Age-Bewegung zu
ihrem „Pilotprojekt Scientology“ geschla-
gen und beides wird in seinen Typologien
strukturell-phänomenologisch verglichen.
Der erste Band will den glaubens-, ideolo-
gie- und wissenschaftsgeschichtlichen so-
wie den gesellschaftssystemischen Grund-
bestand einer „faschistischen Ideologiebil-
dung“ und die hierzu gehörende „Psycho-
logie der Verführung“ sichten und bele-
gen. Dabei findet die Autorin in der ge-
genwärtigen Psychologie eine „Irrationa-
lismusrenaissance“ vor, die der Ideologie-
bildung auf dem Psychomarkt zu großem
Aufschwung verholfen habe. Diesen
Trend versucht sie im Teil II mit dem Ma-
nichäismus, der Theosophie und neuger-
manischen Kulten historisch zu erklären.
Im Rückgriff auf diese Glaubensmuster
habe die Psychologie ein irrationalistisch-
evolutionäres Leitbild angenommen und
werde so zu einer Ideologie.
Leider verwendet die Autorin, die seit vie-
len Jahren als Soziologin und Gestaltthe-
rapeutin in freier Praxis arbeitet, einen
sehr speziellen Psychologiebegriff, wenn
sie den „glaubensgeschichtlichen Fundus“
der evolutionären Psychologie auf das
„ariosophische und neogermanische Or-
densspektrum“ zurückführt. Denn parallel
zum Irrationalismus in der Psychologie ist
die Fraktion der Rationalisten in den letz-
ten Jahren deutlich angewachsen – denkt
man nur an die breite Rezeption der Hirn-
forschung und der Neurobiologie. Auch
ihr Evolutionsbegriff hat nichts mit dem

Forschungsprogramm der Evolutionären
Psychologie zu tun, in dem die Struktur
der menschlichen Psyche unter Bezug auf
die Evolution erklärt werden soll. Man
muss sich erst mit der Terminologie der
Autorin vertraut machen, um ihre Argu-
mentation zu verstehen. Trotz weit ausho-
lender, interdisziplinärer Anläufe werden
darüber hinaus kaum Bezüge zur jeweili-
gen Forschungsliteratur hergestellt, was
die Position der Autorin natürlich
schwächt.
Der zweite Band will einen Überblick
über die evolutionäre Psychologieent-
wicklung geben. Hierzu werden spirituell-
psychologisch agierende Projekte an Pro-
tagonisten der Transpersonalen Psycholo-
gie vorgestellt. Insbesondere werden die
Aktivitäten an den Entwicklungsorten
Esalen (Grof), Arica (Ichazo) und Rütte
(Graf Dürckheim) ausführlich dargestellt.
Detailliert wird die Rolle des Evolutionär-
psychologen Thomas Szasz als „wahrer
Humanistischer Therapeut“ und „wahrer
Antipsychiater“ in Frage gestellt, die die-
ser aufgrund seiner Beteiligung an der
Gründung der „Kommission für Verstöße
der Psychiatrie gegen Menschenrechte“
(KVPM) einnimmt. Seine wichtigsten Ver-
öffentlichungen in Deutschland (1972-
1997) werden kritisch beleuchtet. Die Au-
torin zeigt auf, wie er der Scientology-Or-
ganisation zugearbeitet hat und wie sein
Werk bestimmte Strukturelemente auf-
weist, die sie in ihrer Studie als „neoma-
nichäische und zugleich evolutionär-nar-
zisstische Tradierungsstrukturen“ bezeich-
net. Damit will sie verdeutlichen, wie Psy-
chologieverfahren „evolutionär-pragma-
tisch“ vereinnahmt werden. 
Während in den ersten beiden Bänden
bekannte evolutionär-psychologische und
evolutionär-spirituelle Erziehungsprojekte
zur Erschaffung eines „Neuen Menschen“
zwischen 1945 und 2000 dargestellt wer-
den, soll im dritten Band eine „phänome-
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bungen der spirituellen Psychoszene ge-
liefert hat. Dennoch weist das Werk ent-
scheidende Schwachstellen auf: Die
Grundthese von der Irrationalismusfreu-
digkeit der Psychologie ist einseitig zuge-
spitzt. Die soziologische Wissenschafts-
sprache und die Begriffsbildungen der Au-
torin machen die Lektüre anstrengend.
Die einschlägige Literatur ist nicht aufge-
griffen worden – so fehlen etwa die Stan-
dardwerke von Bochinger und Küenzlen
zum Thema. Auch naheliegende Verglei-
che mit ähnlichen Konzepten wie die
„Gehirnwäsche“ oder das „False Memory
Syndrome“ sind leider nicht angestellt
worden. Die Breite der Untersuchung, die
Berücksichtigung verschiedenster Inter-
pretationsmuster unter Ermangelung eines
einheitlichen Erklärungsrahmens und die
abstrakte Sprache schmälern den Wert
dieser beeindruckenden Fleißarbeit.

Michael Utsch

nologische Strukturanalyse“ dazu dienen,
Kriterien zur Gefahreneinschätzung be-
stimmter Psycho- und Sozialdynamiken
zu entwickeln. Dazu werden zunächst die
Untersuchungsmethoden der Studie breit
und ausführlich dargelegt, was dem Leser
ein erhebliches Durchhaltevermögen ab-
verlangt. Viel spannender zu lesen sind
die exemplarischen Feldprojekte, die am
Beispiel der „Wild Goose Company“ und
des „Vereins zur Förderung der psycholo-
gischen Menschenkenntnis“ (VPM) einen
„führerzentrierten Sozialstrukturmodus im
Wirkungskontext eines rigiden, kontroll-
und leistungsfixierten Meta-Realitätsprin-
zips sowie den Wirkkontext eines eksta-
tisch-hedonistischen Meta-Lustprinzips“
verdeutlichen sollen. Auch wenn beide
Organisationen in der beschriebenen
Form nicht mehr existieren – Michael Bar-
nett bietet seine Seminare mittlerweile un-
ter dem Begriff „MB One Life“ an, der
VPM wurde aufgelöst – sind die Beobach-
tungen und Folgerungen aufschlussreich
und nicht nur historisch interessant. Das
wichtige und aktuelle Thema der Manipu-
lation wird von der Autorin in ihrer „struk-
turanalytischen Schlussbetrachtung“ als
seelische Abwehrleistung im psychoana-
lytischen Sinne (Spaltung, Verschiebung,
Regression) gedeutet.
Die Autorin hat sich viele Jahre intensiv
mit diesem umfassenden Projekt beschäf-
tigt. Sie gibt dem Leser in ihrer Einführung
differenzierte Lesehinweise, wie man
auch von einer ausschnitthaften Lektüre
profitieren kann. Ein 30-seitiges Register
erleichtert darüber hinaus die interessen-
geleitete Recherche. Die Möglichkeit des
exemplarischen Lesens der ausführlichen
Recherchen scheint mir der große Nutzen
dieses Werkes zu sein, auch wenn man
nicht allen Folgerungen zustimmen mag.
Es ist der Autorin zu danken, dass sie
manche überraschenden Querverbindun-
gen hergestellt und detaillierte Beschrei-
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